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Halliſche Zeitungfür das III. Vierteljahr 1887
werden ſchon jetzt entgegengenommen für Halle und
Giebichenſtein von der Expedition, den Zeitungs-
Spediteuren und den Ausgabeſtellen, für Außerhalb
von ſämmtlichen Kaiſerl. Poſtanſtalten und den
Landbriefträgern. Abonuementspreis 3 Mark für
das Vierteljahr.

Neuhinzutretende Abonnenten erhalten die
galliſche Zeitung vom Tage der Beſtellung bis
um 1. Juli gratis geliefert. Probenummern ſtehen
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i nbgt2 id Die ExpeditionSag der Halliſchen Zeitung.
der Steuer
n der Zu, Halle, den 16. Juni.

ſein.

i Politiſche Mittheilungen.
Befürchtung Der Kaiſer. Ueber das Befinden des Kaiſers
W we J verlautet, wie wir ſchon telegraphiſch meldeten, daß die

2 u v ehevorige Nacht im Ganzen günſtig verlaufen ſei doch
ſich nit j bewirken eintretende Schnupfenei ſcheinungen einige ung.

ſeitig eine I Der Kaiſer bedarf noch einiger Schonung. Der „Reichs-
h übrigen J anzeiger ſchreibt: Bei fortdauernder Abnahme der Krank
e Belnn heitserſcheinungen ſind Se. Majeſtät der Kaiſer und König
Geſeh u geſtern durch das Hinzutreten eines Schnupfens beläſtigt

rungen des J worden. r fühlen an dobisherigen Vorgänge noch etwas angegriffen und empfindenr ſich in We fortdauernd das Bedürfniß nach Ruhe.

Reiſe des Kronprinzen. Der Kronprinz und
Kompeten die r Kronprinzeſſin nebſt Prinzeſſinnen Töchtern ſind
nichts fit I an Vord der Yacht Victoria and Albert“, mit 25 Salut-

Wüſen begrüßt, am 14. Abends in Sheerneß angekommen.Jerhältniſſe,

pung m 15. Vormittags um 10 Uhr trafen die kronprinz
hole lichen Herrſchaften in Port Victoria ein und begaben ſich
vill, muß I mittelſt Extrazuges nach Anerley, in der Nähe des Cry-
h gilt, und J ſtal-Palaſtes.u Wege ge Wie der „Voſſ. Ztg.“ ein Londoner Privattelegramm
atte meldet, hatte in Folge peſſimiſtiſcher Berliner Telegramme
nachen hier I engliſcher Blätter über das Halsleiden des Kron-
uf dieſelbe J prinzen geſtern ein Vertreter der „Pall Mall Gazette“
ſtes haben J eine Unterredung mit Dr. Mackenzie, welcher die be
dann wird J rnhigendſten Verſicherungen ertheilte und die Ueberzeugung

In der ausdrückte, daß im Halſe des Patienten Nichts vorhanden
in welcher I ſei, was das Ausſehen eines Krebsgeſchwürs hätte. Nach
lußfaſſung J der letzten Konſultation habe über die Natur des Uebels
Baden die J vollkommene Einſtimmigkeit unter den betheiligten ſechs
faſſung an
en, indem
g zur Aus

Aerzten geherrſcht. Falls in der Beſchaffenheit
des Gewächſes keine Veränderung eintrete,

Bei der I werde die Geſundheit des Kronprinzen völlig
arauf hin- Y wieder hergeſtellt werden. Solche Verände-
S pat rungen kämen ſo ſelten vor, daß ſie thatſächlich
elbſt van nicht in Betracht gezogen zu werden brauchten.
olt darauf I Alſo faſt wortgetreu daſſelbe, was die Hall. Ztg.
cht handle J in der geſtrigen 2. Ausgabe aus Paris als Figaro-
mmungen J Auszug aus Virchows Gutachten mittheilte!
War Fürſt Bismarck hat in ſeiner Stellung als
verſtehen. Handels und Gewerbeminiſter angeordnet, daß die neu
uns alſo eingerichteten Gewerbekammern gleich den Handels

rauen zu Pkammern Jahresberichte an ihn W erſtatten haben.
d ſind Kie Berichte für 1886 liegen dem iniſter ſchon ſeit
handelt längerer Zeit vor und werden vorausſichtlich veröffentlicht

werden.
Der Reichstag erledigte den Reſt der Brannt-

dern nur
einſteuer.
itritt der J weinſteuervorlage im großen und ganzen nach den Be

r ſchlüſſen der Kommiſſion namentlich wurde die Nachſteuer,
ſaß Loth deren Nothwendigkeit beſonders Abg. v. Helldorff-en. Bedra dein in vollſtändigſter Uebereinſtimmung
gleichen J mit dem Finanzminiſter Dr. v. Scholz zu betonen Ge

rn wird legenheit nahm, mit einigen vom Plenum beliebten Modi-
Sogian I flationen prinzipiell nach den ſorgſam erwogenen Be
men ſchlüſſen der Kommiſſion geregelt. Die nächſte Sitzung
ten, fand geſtern Abend ſtatt.
vor auf Unter Mitwirkung von preußiſchen, bayriſchen und
Bann ſechſiſchen Regierungscommiſſaren iſt jetzt der Entwurf
hältniſſe n eines neuen amtlichen Waarenverzeichniſſes
Iareen zum Zolltarif im Reichsſchatzamte fertig geſtellt wor

hkeit bei J den. Es handelte ſich dabei um die Leſung eines bereits
Irbett Anfang vorigen Jahres den Bundesregierungen mit eigener
röetter« J Zollverwaltung zur Begutachtung mitgetheilten Entwurfs,

eßt das der nunmehr an der Hand der eingegangenen Aeußerungen
der gedachten Regierungen ſowie unter Benutzung auch
anderweitigen Materials einer durchgreifenden Umarbei-
tung unterzogen worden. Der Entwurf hat eine von dem
bisherigen amtlichen Waarenverzeichniß weſentlich ab-
weichende Geſtalt dadurch gewonnen, daß im Intereſſe der
praktiſchen Brauchbarkeit bei den einzelnen Waarenartikeln
diejenigen Nummern des ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſes
angegeben ſind unter welchen die Anführung der betref
fenden Waaren in den Verkehrsnachweiſungen ſtattzufinden
hat. Ebenſo ſind neben den allgemeinen Zollſätzen des
Zolltarifs die ermäßigten 9 e erſichtlich gemacht,
denen einzelne Waaren na
unterliegen.

unſeren Handelsverträgen

(Ausgegeben am 16. Juni Vormittags.)

e [[u„[“Öv-rwÄ wÖwM
Herr Ar. vom Rate in Köln ſendet uns einen e

ren Aufſatz der ſich gegen die neue Zuckerſteuervorlage und für
eine Konſumſteuer neben einer offenen Exportprämie unter Be
ſeitigung der Rübenſteuer erklärt.

Die Ergebniſſe der Erhebungen über die Be
ſchäftigung der gewerblichen Arbeiter an Sonn
und Feſttagen ſind dem Bundesrathe zugegangen. Ein
Generalbericht, welcher eine zuſammenfaſſende Darſtellung
des weſentlichen Jnhalts der Einzelberichte zu geben be
ſtimmt iſt, bei dem großen Umfang des Materials aber
vor der Drucklegung der letzteren nicht zum Abſchluß ge
bracht werden konnte, wird dem Bundesrath demnächſt
gleichfalls vorgelegt.

Der erſte Band umfaßt Gruppe 1 bis 7 der Gewerbe-
ſtatiſtik: Kunſt- und Handelsgärtnerei, Baumſchulen, Fiſcherei,
Thierzucht, Bergbau, Hütten und Salinenweſen, Torfgräberei,

der Steine und Erden, Metallverarbeitung, Maſchinen,
erkzeuge, Jnſtrumente, Apparate und die chemiſche Jnduſtrie.

Am Einſendungstermine, den 15. Januar 1886, wurde nur für
12 Bundesſtaaten und 24 preußiſche Regierungsbezirke das Er
gebniß der Ermittelungen nach Fragebogen zuſammengeſtellt;
für 12 Bundesſtaaten, 12 preußiſche Regierungsbezirke und
n 7 lag daſſelbe theils im Original, theils nur für
die kleineren Bezirke zuſammengeſtellt vor. Daher war für
letztere die Herſtellung einer Geſammtdarſtellung nöthig, wozu
nicht weniger als 30 438 Schriftſtücke zu verarbeiten waren.
Die Zuſammenſtellung iſt nach den Ordnungen, Claſſen und
Gruppen der Gewerbeſtatiſtik erfolgt. Neben den Aeußerungen
der um Auskunft angegangenen Arbeitgeber, Arbeitnehmer,
Behörden, Corporationen und Verbände, welche ſich auf einen
beſtimmten Gewerbszweig beziehen, lagen zahlreiche Aeußer-
ungen über die Sonntagsarbeit im Allgemeinen vor, welche
einer beſonderen Bearbeitung unterzogen wurden.

Es iſt eine höchſt intereſſante Erſcheinung, daß den
Anwälten, welche ſich bereits länger korporativ zu
ſammenſchloſſen, nun ein zweiter der ſogenannten
„liberalen“ Berufe, derjenige der Aerzte, ſich der Ten
denz der korporativen Berufsorganiſation anſchließt, wie
aus den Verhandlungen und Beſchlüſſen der beiden größ-
ten Vereinigungen der Berliner Aerzte hervorgeht, ein
e Verbot der Kurpfuſcherei herbeizuführen, eventl.
die Ausübung der Heilkunde ſtaatlich approbirten Perſo-
nen vorzubehalten. Jndem die „Nordd. Allg. Ztg.“ dies
konſtatirt, ſagt ſie u. A.

„Wenn die liberalen Berufe und in dieſem Fall der
ärztliche ſich der Tendenz der korporativen Berufsorgani-
ſation anſchließen und die aus dieſer Tendenz fließenden Kon
ſequenzen für ſich G wiſſen wollen, dann wird, wie es
gegenüber anderen Berufsſtänden geſchehen iſt, daran zu er
innern ſein, daß der Uebertragung gewiſſer beruflicher Rechte
das Korrelat der Uebernahme gewiſſer beruflicher Pflichten
gegenüber ſtehen muß. Sind es nun, wie nicht zu zweifeln iſt,
weſentlich die weniger et ſituirten Klaſſen der Bevölkerung,
welche ſich der Kurpfuſcherei zuwenden, dann erſcheint hierin
ein Fingerzeig für die Richtung gegeben, nach welcher ſich jene
Pflichten zu erſtrecken hätten. Es ſoll in keiner Weiſe unter
ſchätzt werden. was von Seiten der Angehörigen des ärztlichen
Standes geleiſtet worden iſt und täglich geleiſtet wird, um auch
dem minder begüterten Theil der Bevölkerung die Vortheile
des verbeſſerten Standes der Heilkunde zugänglich zu machen.
Abgeſehen davon, was der Einzelne in dieſer Beziehung thut,
legen die kliniſchen Anſtalten und die in den großen Städten
etablirten Sanitätswachen ein rühmliches Zeugniß dafür ab,
wie jene Pflicht. von der wir ſprachen theilweiſe bereits erfüllt
wird. Aber wir glauben, daß die Abwägung von Recht und
Pflicht, falls den in ärztlichen Kreiſen gehegten Wünſchen Folge
gegeben würde, eine Verallgemeinerung jener Pflichterfüllung

bedingen müßte. tDie „Köln. Volksztg.“ beſtätigt, daß außer dem
bereits vorgeſtern in Köln angekommenen BiſchofKorum von Trier auch Biſchof Kopp von Fulda
in den nächſten Tagen dort erwartet werde. Den äuße-
ren Anlaß zu den biſchöflichen Beſuchen bietet vielleicht
die Einweihung der großen Domglocke, die angeblich in
dieſen 7 ſtattfinden wird. Der Beſuch des Cultus
miniſters Goßler bei dem Biſchof Kopp von Fulda
wurde nach demſ. Blatt amtlich angekündigt.

Nach der „Schleſ. Ztg. verlautet, daß die Vorlage über
eine Vermehrung der Kreiſe in nebereits in der Ausarbeitung begriffen ſei. Die Kreiſe
Kolmar und Mülhauſen ſollen, wie ſchon bei Straßburg und
Metz der Fall iſt, in einen Stadt und einen Landkreis zerlegt
werden. Als weitere Kreishauptorte ſind angeblich Barr,
Dieuze und Saarunion vorläufig in Ausſicht genommen.

OeſterreichUngarn. Wie das „Fremdenblatt“ von
kompetenter Seite erfährt, iſt die Meldung des „Temps“,
Kalnoky gedenke gegen die engliſch-türkiſche Kon-
vention Vorbehalte zu machen, ſobald ihm der offizielle
Text vorliege, vollkommen unrichrig.

Rußland. Der Moskauer Zeitung zufolge beendete diebeim Handels und WManuſaktur epartement eingeſetzte Kom
r zur theilweiſen Reviſion des Zolltarifs ihre Arbeiten,
nachdem die Erhöhung des Einfuhrzolles auf Baum-
wollengarn und Stärke entſchieden war.

Großbritannien. Ueber die Vorbereitungen
um Jubiläum der r von England wirdſener berichtet: Für den Jubiläumszug wird zum Ge

brauche der Kaiſerlichen und Königlichen r ein
Dutzend prächtiger Staatskutſchen vorbereitet; die hinterſte
iſt für die Königin und die deutſche Kronprinzeſſin be
ſtimmt. Jn Bau und Ausſtattung gleicht ſie der
Krönungskutſche, in welcher die Königin vor 50 Jahren
nach der Abtei fuhr; nur wird ſie offen ſein und dadurch
den ungehinderten Anblick der Monarchin geſtatten. Sechs
ſahnfarbige Ponies in purpurfarbenem Ledergeſchirr wer
den vorgeſpannt werden. Bekanntlich kann nichts die
Königin bewegen, die ſeit dem Tode ihres Gemahls an-
elegte Trauer abzulegen; indeſſen wird dies bei der
enge hoher Orden, die ſie anlegt, weniger hervortreten.

Vom BuckinghamPalaſt bis zur Abtei ſollen 10000 Mann
aus allen Truppengattungen den Weg einfaſſen, während
Gardiſten und Blaujacken den Ehrenplatz bei dem Auszug
und der Ankunft an Kirche und Palaſt zukommt. Zwei

Gegenthe Teleypongnſchluß 2 e pro Zeile 40 Pf.en b r. e vorm. im G. Schwetſchke' ſchen Derkage. (Halliſcher Courier.)
ſich doq t

e Nummer 138. Halle, Freitag, 17. Juni 1887. 179. Jahrgang.
r Triumphbogen erheben ſich am Eingang von Pall

all und bei Whitehall. Die Anzahl der Sitze in der
Abtei beträgt 10000; die Gerüſte erheben ſich zu der
ſchwindelnden Höhe von 90 Fuß. Der Staats der
Königin nebſt dem alten Krönungsſtuhl befindet ſich vor
dem Altar; dort wird ſie, umgeben von 32 Mitgliedern
ihrer Familie, ihr Dankgebet verrichten. Noch im Chor
ſelbſt ſind Sitze für 16 Könige, Königinnen und Thron-
erben Kaiſerlicher r ehe Throne angebracht. Die
Lords finden rechts, die Unterhausmitglieder links Unter
kunſt. Den Mittelpunkt des Dankgottesdienſtes bildet ein
beſonderes Jubiläumsgebet, welches im ganzen Königreichverrichtet werden ſoll; daran ſchließt ſich ein vom Abtei-

Organiſten komponirter Feſthymnus, der von 250 aus
erwählten Sängern in Begleitung von Orgel- und Wind
Jnſtrumenten ausgeführt wird; ferner Pſalmen und Chor
Geſänge, die zum Theil vom ſeligen Prinz-Gemahl her
ſtammen. Die Feierlichkeit wird ungefähr dreiviertel
Stunden dauern. Der Herzog und die Herzogin von
Connaught langten geſtern aus Jndien in Dover an,wurden mit Muſtt und der Nationalhymne empfangen und

fuhren nach London weiter. Auf der Charing Croſs
Station wartete ihrer der Herzog von Cambridge und eine
Ehrenwache von 100 Schützen. Das Ehepaar ſah recht
friſch und geſund aus.

Jrtalien. Wie der „N Pr. Ztg.“ aus Rom berichtet
wird, ſieht man dort dem Erſcheinen einer poli-
tiſchen Broſchüre, der von vornherein eine gewiſſe Be
deutung beigemeſſen wird, über die Frage der Verſöhnung
zwiſchen der Kurie und dem Quirinal entgegen.
Die Glaubwürdigkeit des Gerüchtes, daß der Papſt die
Verſöhnungefrage vor ein Konzil bringen und ein ſolches
ad hoc berufen wolle, wird ſtark angezweifelt.

Spanien. Jn der Deputirtenkammer wurde von einem
Abgeordneten ein Antrag auf Einführung eines Zuſchlags
zum Einfuhrzoll auf fremden Alkohol eingebracht.

Serbien. Das offiziöſe „Wiener Fremdenblatt“
ſagt in einer Beſprechung des ſerbiſchen Miniſter
wechſels:

Wenn König Milan es als durch die innere Lage des
Landes geboten erachte, Riſtic zur Bildung des Kabinets zu
berufen, ſo habe Oeſterreich ungeachtet aller panſlaviſtiſchen
Aeußerungen zu viel Achtung vor der Selbſtſtändigkeit Serbiens,
um dieſe Entſeng von irgend einem anderen Geſichts
punkte aus zu beurtheilen. Es werde Sache Riſtic's ſein, die
Beziehungen zu Oeſterreich Ungarn den Bedürfniſſen und der
Lage Serbiens entſprechend zu beurtheilen möglicherweiſe deuteder Punkt des Programms, die beſten Beziehungen zu allen
Mächten zu pflegen, auf ein volles Verſtändniß der Grund-
lagen einer rationellen ſerbiſchen Politik. Daß Oeſterreich den
Willen und die Macht beſitze, jede Gefährdung ſeiner Jntereſſen
abzuhalten, welche Strömungen auch immer in den ſlaviſchen
Staaten zur Herrſchaft gelangen ſollten, deſſen könne Jeder
mann gewiß ſein. Die Preſſe glaubt, Riſtic werde in ſeinem
eigenen wie Serbiens Intereſſe eine korrekte Haltung gegen
Oeſterreich Ungarn beobachten und damit den unabweisbaren
W der Stellung Serbiens Rechnung tragen.

it dieſer Annahme zerfalle auch die Bedeutung von Schlag-
worten, die über einen bevorſtehenden öſterreichiſch ruſſiſchen
Rivalitätskampf in Secbien aufgetaucht ſeien. Bei der all
ſeitigen Erwägung aller Momente könne dem Kabinetswechſel
in Serbien vorläufig nur die Bedeutung eines hochintereſſanten,
u wachſamer Beobachtung anregenden, internen Ereigniſſesdeigee en werden. Derſelbe könnte erſt durch eine Verſchieb-

ung der Geſammtlage des Balkangebietes nachträglich eine er
höhte Wichtigkeit erlangen. ß

Am 14. Abends erneuerten ſich die Straßen
Exceſſe in Belgrad gegen Garaſchnin, die aber
durch ſtarke Militärtrupps erſtickt wurden. Auch gegen
die h Geſandtſchaft und das öſterreichiſche
Konſulat waren Demonſtrationen im Werke, welche jedoch
durch ſtarke Patrouillen und die Gendarmeriebewachung
der d ſandt chafts- und Konſulatsgebäude verhindert
wurden.

Auch am zweiten Tage
hielten ſich die Beſchlüſſe des Reichstags hinſichtlich der Brannt-
weinſteuer im Weſentlichen an die Kommiſſionsvorſchläge.
Ein Antrag Rickert, der die Mittheilung des Kataſters. aus
welchem die Vertheilung der mit 50 zu verſteuernden Jahres
menge an die einzelnen Brennereien erſichtlich wird, an den
Reichstag forderte und damit einer gehäſſigen Durchſchnüffelung
und Breittretung von Privatangelegenheiten die Wege ebnen
wollte, während die freiſinnige Partet, wenn es ſich um Bankiers
und Börſengeſchäfte handelt, über jeden Eingriff in das Ge
im der Geſchäftsbücher bekanntlich nicht ägnug Worte der

ntrüſtung finden kann, wurde zurückgewieſen ebenſo ein zweiter
Antrag deſſelben Abgeordneten, nach welchem nach 3 Jahren
das mit dem Minimalſatz zu verſteuernde Quantum nach der
Geſammtproduktion der Brennereien feſtgeſtellt werden ſollte.
Herr v. Helldorff hob zutreffend hervor, daß durch eine
Beſtimmung nothwendig die Ueberproduktion entfeſſelt und ſo

Brenner in die Hände des Großkapitals geliefert würde,der
auf die Auswie er auch den erſten dieſer beiden lediglich au J

n des Geſetzes mit hämiſchen oder verderblichen Zügen
edachten Anträge mit der Bemerkung berg konnte, daß

derjenige, der rechnen könne, Alles, was er brauche, in den
Angaben über die Maiſchraumſteuer finde. Auch die Begeiſterung
der Herren Dr Meyer und Dr. Witte für die Fuſelgehalt
rein des Branntweins und ihre Zweifel, ob der Fuſel über

aupt nachtheilig auf die Geſundheit wirke, führte dieſe Ver
treter der freiſinnigen Partei nicht an das Ziel; es blieb viel
mehr bei dem Kommiſſionsbeſchluß, wonach vom 1. October 1889
ab Branntwein nur in gereinigtem Zuſtande in den freien Ver
kehr gebracht werden darf und der Bundesrath das Nähere
über die Durchführung dieſer Beſtimmung ſowie betreffs der
Beihilfen, welche den von dieſem Zwange Betroffenen etwa zu
gewähren ſind, zu befinden hat. Nur eine leichte und im
grieree der kleineren Brennereien liegende Milderung der

eſtimmungen über die Maiſchbottichſteuer wurde ab-
weichend von den Kommiſſionsvorſchlägen nach dem Antrage
v. Helldorff und Genoſſen, den Herr v. Wedell Malchoſw
überzeugend befürwortete, angenommen.
Was die Haltung der Parteien betrifft, ſo kann die Art des
Auftretens der Freiſinnigen geradezu als eine politiſche



Bankerotterklärung bezeichnet werden. Eine Partei, welche jede
Aktion großen Stils als heiterer Projektenſchmied mit irgend
einer neuen Reklame-, Erfindung begleitet, wie diesmal den
Vorſchlag auf Aufhebung des Kaffeezolles, und deren Beredt
ſamkeit auf die unſinnigſten Schlagwörter, wie t
lich“, „verfaſſungswidrig“, „allen ſtaatsmänniſchen Grundſätzen
widerſprechend u. dgl. geſtellt iſt, hört auf, den Anſpruch zu
beſitzen, mit anderen Augen betrachtet zu werden, als die ſozial
demokratiſchen VolksbeglückungsCharlatane und Gaſſen Brand
redner. Es kommt hinzu, daß die ganze Haltung dieſer Partei
am Montag und Dienstag jedes klar erkennbaren Jnhalts ent
behrte. an wollte, wie Herr Rickert einleitungsweiſe er
klärte, ſich an der Berathung nur ſoweit betheiligen, als
es die Pflicht erheiſche, „die großen Geſichtspunkte der Vor
lage zu beleuchten“, und brachte doch ein buntes Gemiſch
von Anträgen ein. die auf den widerſpruchvollſten Vor

b die Vorlage ruini-
m ald ſie ausbauen wollten. Zwiſchen denſelben logiſchen
Jnkongruenzen taumelte auch die Rede des Herrn Rickert hin
und her, der beiſpielsweiſe der Reichstagsmehrheit vorwarf, daß
ſie nur daran denke, die ärmeren Klaſſen immer mehr zu be
laſten, und in demſelben Athem prophezeiete, daß eine Bier
und Weinſteuer bald nachfolgen würden. Zu allem übrigen
atte Herr Rickert, dieſer wan argere Politiker, aus deſſen
eden man eine komplette Polemi dw än zwei verſchiedenen

Richtungen der liberalen Partei zuſammenſtellen könnte, auch
noch den übelberathenen Einfall, ſeinen Hauptangriff auf der
Linie des Vorwurfs der Jnkonſequenz gegen Theile der Reichs
tagsmehrheit zu führen und in einer Zeit, in welcher Herr
Rickert dem deutſchen Volk immer gleichgiltiger wird, den
Reichstag mit ſeinen perſönlichen Schmerzen älteren Datums
zu behelligen. Natürlich liefen ihm auch hier wieder e
Kraftausdrücke unter, während die energiſche und durchſchlagende
Art, in der Frhr. v. Mirbach unter dem Beifall des Hauſes
die auch dem beſcheidenſten Anſpruch auf Wohlerzogenheit nicht

Tonart der freiſinnigen Partei beleuchtete, Herrn
ickert darüber hätte belehren können, daß wir uns allmählich

nichts entſchiedener ausbitten müſſen, als anſtändige Sitten an
Stelle der bisherigen Holzhacker-Redeweiſe und der perſönlichen
Fugero aſeen der freiſinnigen Wortführer im Parlament und
in der Preſſe.

Vortrefflich waren weiter die Darlegungen des Frhrn.
v. Mirb ach, mit denen die Unterſtellung nicht bloß ziffermäßig,
ſondern auch an der Hand der eigenen Aeußerungen der Preſſe
des Herrn Richter zurückgewieſen wurde, daß es ſich bei dieſer
Vorlage um ein die Brenner entzückendes Geſchenk und nicht
vielmehr um eine ihre ſtärkſten Beſorgniſſe herausfordernde ge
ſetzgeberiſche Maßregel handle. Hier liegt auch keinerlei Wider
ſprüch, wie von freiſtnniger Seite auf Grund einer oberflächlichen
Betrachtungsweiſe behauptet wurde, mit Herrn v. Helldorff
vor, wenn derſelbe in großen Zügen den politiſchen und finan
ziellen Fortſchritt klar legte, den dieſes Geſetz in der Geſchichte
unſeres Parlamentarismus bedeutet. Es iſt ein Fortſchritt,
wenn wenigſtens grundſätzlich der Anſpruch unſerer Land
wirthſchaft auf ernſte Berückſichtigung ihrer z ger An
erkennung gelangt und ſich eine weniger demagogiſche Auf-
faſſung von der bedeutſamen Rolle, welche den betreffenden
Ständen und Berufsklaſſen in unſerem Staatsorganismus zu
fällt im Bewußtſein des Volkes wie im Parlament durcharbeitet;
aber wie weit dieſe Berückſichtigung diesmal wirklich praktiſch
geworden iſt und der gegenwärtige äußere Anſchein in dieſer
Richtung Stich halten wird. das iſt eine ganz andere Frage.
Es iſt ferner ſelbſtverſtändlich ebenſo ein Fortſchritt, wenn über
eine neue große Steuereinnahme im Deutſchen Reichstag nicht
mehr debattirt werden kann, ohne daß nachdrücklich auf die
Pflicht hingewieſen wird, bei ihrer Verwendung, neben der Auf

abe der Kräftigung des Reichs, in erſter Linie an die Ver
eſſerung des Looſes der Arbeiter und niederen Beamten- Klaſſen zu denken, und wir freuen uns, daß die vor

trefflichen Ausführungen des Herrn Miquel in dieſer Beziehung
ſich in allem Weſentlichen mit dem begegnen, was wir ſelbſt bei
jeder Gelegenheit ausgeſprochen haben.

Wenn endlich die Frage des breiteren erörtert wurde, ob
mit dieſem Geſetz unter allen Umſtänden die Grenze der Be
ſteuerung des Branntweins erreicht ſein ſoll, ſo ſcheint uns
dieſe Diskuſſion an der ſich übrigens auch Herr Windt-
horſt betheiligte, den bei ſeinem grundſätzlichen Widerſpruch
gegen die Vorlage die Sache im Grunde nichts anging
einigermaßen müßig. Natürlich wollen wir, wie Herr v. Hell-
dorff hervorhob, nicht 3 ein Proviſorium geſchaffen haben,
und auch die Produzenten haben, worin man Herrn v. Mir-
bach beipflichten wird, an dieſer neuen Steuer in der That
gerade genug. Daß das letzte Wort erſt nach den Erfahrungen
einer Reihe von Jahren geſprochen werden kann, iſt aber wohl
ebenſo gewiß. Und d n in einer Beziehung ſind wir
uns über das Ergebniß dieſer praktiſchen Erfahrungen ſchon
jgezt vollkommen klar. Dieſes Branntweinſteuergeſetz trifft den

onſumenten, ſtellt den Produzenten vor ernſte Gefahren, und
läßt nur einen Faktor unberührt, den Gewinn des Schnaps-
ſchänkers. Das Monopol legte umgekehrt in erſter Linie
die Hand auf dieſen Wuchergewinn. Alles, was Schnaps trank,
d. h. in größeren Quantitäten zu trinken gewohnt iſt, ließ ſich
gleichwohl von Herrn Richter zu einem Petitionsſturm gegen
das Monopol, alſo für das einſeitige Jntereſſe des Schnaps-
wirthes begeiſtern Wir haben nicht die Abſicht, hier für das
Monopol einzutreten; aber es müßte ſonderbar zugehen, wenn
nicht dieſen Schnapstrinkern in den nächſten Jahren die Augen
darüber aufgehen ſollten, zu welchen Schlauköpfen ſie der
Rath des Herrn Richter gemacht hat, und dieſer Parteiführer,
wenn er bei den nächſten Wahlen mit der Kaffeemühle die
Dörfer bereiſen will, nicht auf ſaure Geſichter ſtößt.

ausſetzungen beruhten, bald einfach

(Nachdruck verboten).

England unter Victoria.
(Londoner Brief anläßlich des Herrſcherjubiläums).

An der Themſe, 13. Juni 1887.
Nicht nur alle engliſchen, ſondern auch die meiſten

feſtländiſchen Zeitungen widmen ſeit vielen Wochen einen
großen Theil ihres Raumes dem „jubilee of Her Ma-
Jesty“. Daß allerdings überaus ſeltene Ereigniß, daß
ein gekröntes Haupt volle fünfzig Jahre hindurch eine trotz
aller Schattenſeiten ſehr ſegensreiche Herrſchaft über ein
mächtiges Volk geführt hat, wird zum Vorwand für allerhand
britiſche Narretheien und Schwindeleien gemacht,
die uns das Daſein augenblicklich nicht wenig vergällen
und an unſere Geduld und Gutmüthigkeit keine geringen
Anſprüche ſtellen. Glücklicherweiſe wird all dies ja bald
wieder vorbei ſein, und es iſt erfreulich, daß neben vielem
Unſinn doch auch viel Nützliches, Gutes, Edles im Gefolge
des Jubiläums einhergeht. Die ſo vielfachen Arten, wie
das letztere gefeiert wird, laſſen ſich, mit wenigen ver
rückten oder excentriſchen, jedenfalls zweckloſen Ausnahmen,
im großen Ganzen in zwei Gruppen theilen. Die eine
umfaßt die der Königin unmittelbar erwieſenen und noch
zu erweiſenden r in Geſtalt von Adreſſen, Ge
ſchenken, Banketten, Dankesgottesdienſten (in erſter Linie
die vorausſichtlich ſehr impoſante, leider aber den Steuer
ſäckel allzu ſtark belaſtende Feier in der Weſtminſterabtei)
und anderen Feſtlichkeiten, Volksfeſten 2c., ſowie die
außerordentlich zahlreichen biographiſchen und anderen
einſchlägigen Bücher, Kunſtprodukte u. dgl., die ſich mit
der Perſon, dem Wirken, dem Leben und der Zeit Vic
torias befaſſen. Die zweite Gruppe begreift in ſich die
indirekten Huldigungen, die ſich in der Stiftung oder Er-
richtung von mehr oder minder großartigen Geldſummen,
Gebäuden u. ſ. f.

Zwecken ausdrücken.
zu wohlthätigen oder gemeinnützigenWas in dieſer Hinſicht anläßlich des

Heer und Marine.
Schiffsbewegungen. Der Dampfer „Preußen“ mit

dem Ablöſungskommando für S. M. Kbt. „Wolf“ iſt am 15.
Juni er. in Port Soid eingetroffen und hat an demſelben Tage
die Weiterreiſe fortgeſetzt.

Etwa 100 Bataillons- und Regimentsmenagen,
ſo wird der „M. Z. aus Hamburg telegraphirt, ſind der Ham
burger „Fiſchhalle zufolge mit der Hamburger Fiſchhalle
wegen Idleſerang in Verbindung getreten.

epetirgewehre für die Türkei. Die türkiſche Re
ierung hat, dem „Deutſch. Tabl.“ zufolge die erſte Rate im
oraus für die von ihr in der Loewe'ſchen Fabrik beſtellten

Repetirgewehrtheile zum vertragsmäßigen Termin bezahlt und
es iſt mit der Fabrikation der erwähnten Theile infolge deſſen
in der Fabrik vor kurzem begonnen worden.

Kirche und Miſſion.
Bezüglich der Unterhandlungen der deutſch oſt

afrikaniſchen Geſellſchaft mit katholiſchen
Miſſionaren erfährt der „Weſtfäl. Merkur“, daß die
katholiſchen Miſſionare nach den getroffenen Vereinbar-
ungen ein Gebiet von Quadrat-Kilometer
e das ganze Gebiet der Geſellſchaft) ganz allein, mituzſchluß proteſtantiſcher Miſſionare, überwieſen

erhalten. Dieſes Gebiet erſtreckt ſich von der Küſte bis
u den Vorbergen des hohen Kilimandſcharo, des höchſtenBer gipfels Afrikas, und enthält die geſundeſten Land

ſriche von ganz Aquatorial-Afrika, weil höher gelegen,

als die übrigen tropiſchen Gegenden dort. Pater Amrhein
begiebt ſich demnächſt nach Berlin, um von der Regierung
die Garantien und Ratifikationen des Vertrages einzu
holen. (Herr Dr. Peters hat hiernach wohl die
Fiebergegenden für die proteſtantiſchen Miſſionare
reſervirt

[Nachdruck verboten.

Aus dem Oberverwaltungsgericht.
Nungmehr iſt auch die nicht unwichtige Frage, ob der Ort

eines längeren Sommeraufenthaltes im ſteuergeſetzlichen Sinne
als Aufenthalt oder als Wohnſitz anzuſehen iſt, vor dem
Oberverwaltungsgericht zur Entſcheidung gelangt. Der Bankier
O. klagte gegen den Magiſtrat zu Berlin auf Herabſetzung der
von ihm r Kommunalſteuer mit der Ausführung, daß
er einen doppelten Wohnſitz nämlich neben ſeinem regel
mäßigen in Berlin noch einen ſolchen in Charlottenburg, wo er
eigene Grundſtücke und eine vollkommen eingerichtete Wohnungbeſibe und jährlich mehrere Monate ſeinen ausſchließlichen

führe habe, ſonach, wiewohl er ſein geſammtes
inkommen, abgeſehen von dem hier nicht in Frage kommenden

Ertrage das Charlottenburger Grundbeſitzes, aus ſeinem Ber
liner Gewerbebetriebe beziehe, der Berliner Magiſtrat auf die
Beſteuerung einer Einkommensquote zu Gunſten der zweiten
Wohnſitzgemeinde (Charlottenburg) verzichten müſſe. Der be
klagte Magiſtrat entgegnete darauf, daß Kläger auch während
der Zeit, da er ſich in Charlottenburg aufhalte, regelmäßig nach
Berlin komme, dort ſeinen Berufsgeſchäften nachgehe und ſomit
ſeinen Wohnſitz, d. h. den Mittelpunkt ſeiner geſammten Rechts
und Lebensverhältniſſe in Berlin beibehalten habe. Jm Gegen-
ſatz zu dem Berliner Bezirksausſchuß, welcher angenommen
hatte, daß Charlottenburg nur als Aufenthaltsgemeinde in Be
tracht komme, entſchied das Oberverwaltungsgericht. II. Senat,
am 10. Juni d. J. dahin, daß Kläger einen doppelten
Wohnſitz habe, daß ſonach die Gemeinde Charlottenburg zur
Beſteuerung von ſeines Einkommens befugt, und dieſer Be
trag von dem Magiſtrat zu Berlin ſteuerfrei zu laſſen ſei. Der
Gerichtshof erachtete es für unbedenklich, unter den obwalten
den Umſtänden das Beſtehen eines Wohnſitzes auch in Char-
lottenburg anzunehmen, und ſtellte feſt, daß beim Vorhandenſein

weier Wohnſitzgemeinden die einer jeden derſelben vorzube
altende Minimal-Einkommensquote, wie bereits in mehreren

neueren r r ausgeſprochen, nicht ſondern e be-
trage. Auch dieſes Mal wurde die von dem beigeladenen Char-
lottenburger Magiſtrat eingelegte Reviſion als unzuläſſig ver
worfen, weil es dem Beigeladenen an der Legitimation zur
ſelbſtſtändigen Einlegung eines Rechtsmittels fehle.

Halle, den 16. Juni.
(Der Abdruck unſerer Lokalnachrichten iſt nur mit

vollſtändiger Quellenan gabe geſtattet.)
Der Wahl des Oberlehrers an der höheren

Bürgerſchule in Düſſeldorf, Or. Karl Lackemann, zum
Direktor der in der Entwickelung begriffenen Realſchule
in Halle a. S. iſt die Allerhöchſte Beſtätigung ertheilt
worden.

Die Knappſchaftsberufsgenoſſenſchaft, Sect. 4,
umfaſſend die Provinzen Sachſen, Brandenburg, Pommern,
Reg. Bez. Bromberg und die thüringiſchen Kleinſtaaten, hielt
geſtern Mittag im Hotel „Stadt Hamburg“ unter Vorſitz
des Herrn Directors Leopold ihre Generalverſammlung für
den Zeitraum vom 1. October 1885 bis Ende December 1886
ab, die von ca. 60 Perſonen beſucht war. Aus dem ſehr aus-
führlich vom Vorſitzenden erſtatteten Verwaltungsberichte ſei
erwähnt. daß der Vorſtand der Section aus 7 Mitgliedern, 7
Erſatzmännern 10 Delegirten des Genoſſenſchaftsvorſtandes,

Jubiläums geleiſtet wird, überſteigt alle ohnehin ſehr be
rechtigten feſtländiſchen Begriffe von der Mildherzigkeit
dieſer reichen Nation. Jn erſter Linie ſtehen die Neu-
begründungen und Vergrößerungen von Krankenhäuſern,
Armenzufluchtſtätten und Kinderaſylen, ſowie das für den
22. d. geplante Feſt für 30,000 arme Kinder in dem rieſigen
Hydepark (wer zittert bei dieſem Gedanken nicht vor den
Launen des Wettergottes?!).

Soll ich Jhnen nun ein Langes und Breites erzählen
über Alles, was ſchon ſtattgefunden hat und noch vorbe-
reitet wird oder in Ausſicht genommen iſt? Soll ich mich
hier mit dem geplanten ungeheuren „Jubiläumsthurm“,
mit der vielleicht noch zu Stande kommenden Jubiläums-
ausſtellung, mit den bevorſtehenden Monumententhüllungen,
Grundſteinlegungen, Truppenrevuen und all den anderen
Feierlichkeiten, Feſten, Geprängen, Empfängen, Bällen c.
beſchäftigen, die der Polizeidirektion demnächſt ſo ſehr vielu ſchaſſen geben werden? Nein, darüber werden die

ages berichterſtatter telegraphiſch und brieflich in den
nächſten zwei Wochen jedenfalls noch weit mehr berichten
als bisher, ſo viel, daß es Jhnen gewiß lieb ſein
wird, wenn ich es unterlaſſe, dieſen Plauderbrief mit
Dingen zu füllen, die ohnehin überall zu leſen ſind und
ſein werden. (Jch habe r die letzten Nummern Jhrer
Zeitung vor mir und finde eine Menge Jubiläumsmitthei
lungen darin). Ich glaube Jhren Wünſchen entgegenzu
kommen, wenn ich das Jubiläum für Jhre Leſer in meiner
eigenen Weiſe feiere, indem ich einen kurzen vergleichenden
Rückblick auf den Anfang der Regierungszeit Victorias
mit Seitenblicken auf die Gegenwart werfe.

Das Haus der Gemeinen wurde erſt im Februar
1838 zum erſten Male mit Gas erleuchtet; freilich wurde
dieſes als „zu koſtſpielig“ bald wieder abgeſchafft, doch
konnte ſich das Kerzenlicht nicht mehr länger halten. Der
Duellunfug ſtand in den erſten Jahren der viktorianiſchen
Aera in vollſter Blüthe, bis es dem Prinzgemahl bald

ebenſoviel Erſatzmännern, 2 Beiſttzern des Schieds ericht J Schweize
4 Stellvertretern deſteht, und zum Vorſitzenden Herrn (53 pCt.Leopold, zum ſtellvertretenden Vorſitzenden Herrn d treuſe (43 pCt
Krug, beide hier. am 20. Auguſt 1885 wählte Die Zeht Danziger Gold
ſämmtlichen Unfälle iſt gleich 3,70 auf 1000 verſichert I Rarasguinobeiter, worunter die Naßpreſſen nur 082 9 aufweiſen I indheitsſchä lic

(d, nachdenWenn auſ die Simulct
önne man derſelben doch wiHülfe der Staatsan in

Feſtſetzung von Renten erfolgte möglichſt baldantti e Gutachten eingegangen.

Steigen begriffen iſt, ſo
gegentreten, indem man die

2

rufe. Einen Fall hat der Vorſtand zur Anzeige C
in demſelben iſt der betreffende Arbeiter zu ranzöſiſefängniß und 3 Jahren Ehrenverluſt verurtheilt. A der Hat
1887 empfingen 70 Ugfallinvaliden, 92 Wittwen und 123
er monatlich 3340 30 Rente. Die ganze
egende Summe bei der Section betrug im verfloſſenen (Orhier 237409 Die Verwaltungskoſten erforde
1133 35 gleich 41 pro Kopf der verſichertenſonen, und ſind demnach um 5133 gegen de

ſchritten, was darin ſeinen Grund hat, daß man ſ. ertigkeit c. der Section nicht überſehen konnte. Von allen J vaſtes Colorit
tionen iſt die in Rede ſtehende, mit Ausnahme von Klaus üngeklagten w
diejenige, welche am billigſten gearbeitet hat. Nicht wen ſich gegenſeitig
denn Vertragsſachen haben ſeit Beſte hält im Verh
ſchaft bearbeitet werden müſſen; 6000 Briefe er erſt in Fol
und er Poſt übergeben. Den bisheri Kopfe tie

w

rath Schröcker, Directoren Ziervogel, Vollert) a
der bis 1. October 1889, einnimmig wiedergewählt

ent den Anes geworde
glied wurde

tat pro 1888 fand in Höhe von 30000 gegen 22000 egen den Ka1887 Annahme Die Erhöhung erklärt ſich dadurch, d 83 des An
Beamter, welcher die Betriebe zu überwachen hat, in 44 unter Hinzule
engaairt werden ſoll. Ein gemeinſchaſtliches Eſſen ſchloß ſekretärs Sta
der Verſammlung an und am Nachmittag erfolgte ein Art Kürze die v
nach der Grube AltZſcherben bezw. Waldkater. mitzutheilen

J. Unſer neuer Stadttheil im Süden ren jetzt ein t ünterredung
ergiebiges Feld für Spitzbuben zu bieten. Es vergeht faſt Bureau der
Tag, an welchem man nicht erfährt, daß dieſelben in der d habe. Was
vorher ihr Unweſen getrieben haben. Den bisher veröf Sein Bei ritt
lichten Fällen können wir heute noch einen neuen hinzufü von ſeinen fr
Nachdem ſchon dreimal in dem Grundſtück Schwetſ ahre 1884eingebrochen worden iſt und werthvolle Tauben e z wird hie
hat man die Diebe chik geſtern Vormittag wenn auch i im als Zwe
bei der That, erwiſcht. Es ſind dies der Arbeiter Dähne n Lothringen u
der Schloſſer Görlich, beide Langeſtraße 6 wohnhaft. Die er die edg
mittelungen haben ergeben, daß dieſelben um Mitternacht i ſreitet der 2
dem Fingerſchen Grundſtück aus über die Hofmauer geſtie nochmals al
ſind, eine Leiter, welche im Hofe des Hauſes ſtand, anTaubenſchlag geſtellt und ſo die Thiere geſtohlen haben. n der letzten

der Mitglied
dem ſie den Diehſtahl ausgeführt, haben die Diebe in ungen ließWeg nach der Hecke an der nein genommen und i wohnt. Di
die Tauben in einen bereitgehaltenen Sack geſteckt. Es wan aus der Lig
drei Paar geſtohlen, wovon das eine Paar an den Barbier i Bruder ge
in Oberglaucha geſtern verkauft iſt. ach den beiden ande Recht daran
Paaren wird noch recherchirt und hofft man, auch in die lichkeiten ba
Falle die Diebe ausfindig zu machen. Die entdeckten D. und J giebt der

ſind inhaſtirt. aß der
Hochſchulen, Akademien, gelehrte Geſellſchaften.

gegen die E
und hierdur

Ma nun

Leipzig. Der Privatdocent Dr. ph. Bruno Lindul 2wed.iſt zum außerordentlichen Profeſſor an der Untberſttat en er Mi

worden. aaeighereatriKunſt, Wiſſenſchaft und Theater. rn vor
Für die Opfer des Brandes der Komiſhg hate, Weg

O per zu Paris ſind ſchon über 800 000 Francs geſammelt, Ja gen
daß, da die Sammlungen fortdauern. wohl eine Million a zahlt
gehen wird. Es darf gefragt werden, was mit dieſem G de
angefangen wird in einer Stadt, wo die Ausbeutung der Von ſcen, Wert
twaitgteit der öffentlichen Sammlungen ſchon zu einem glänen den e
den Erwerbszweig geworden iſt. Denn es ſind kaum 40 de Er balte
ſonen oder deren Angehörige zu unterſtützen, wozu die von d für nicht g
Kammer hewilligten 200000 Fres. ſelbſt nach Abzug der d Zuderrr 7
erdigungstoſten genügen dürften. venſhſtemTereſina Tug hat mit dem Jmpreſario Herm n Ange
Colell einen Kontrakt ſür eine Reihe von 120 Konzerten in d ſtörung ha
Vereinigten Staaten von Amerika, welche in Newyork beginn ort

ſollen, abgeſchloſſen. durrEine neue Aera Hülſen wird demnächſt für ein wurde. h
der preußiſchen Hoftheater anbrechen, und zwar für Wie bun geha
baden. Wie min den „N. Nachr.“ von wohlinform rter Seht ans h
mittheilt, beabſichtigt der jüngere Sohn des verſtorbeng e
General Jntendanten, Sekondelieutenant Georg vo i aHülſen vom Garde-Küraſſier-Regiment, der militäri chen Lau Geſetze ra
bahn Valet zu Wien und ſich dem Denſte der Muſen zn wehen es h
Bereits am I. Oktober ſoll, v. Hülſen jun, an die Spihe da San e
Wiesbadener Hoftheaters treten, deſſen ſeitheriger, Leiter Pera
Adelon von ſeinem Poſten zurücktritt. Es iſt bekannt. di Atrebte
Rentenant v. Hülſen dem Theater lebhaftes Intereſſe entgegen ebringt. Sollte das bereits genügen um an die Spißze eine W We

Theaters zu treten r van den K
geben, vo

Aus aller Welt. d de
Ein Schnäpschen in Ehren Vielleicht leſen diejenige hingekom

Leſer, welche hier und da ein Gläschen Liqueur nicht ver Da
ſchmähen, folgende Angaben über den Alkoholgehalt mit J machten
tereſſe, d. h. über die Stärke der bekannten „Schnäpſe' bein dent vor.
ſpiritushaltiger Flüſſigkeiten: Am ſtärkſten iſt der Karmeliter wirrt ge
geiſt mit 93 Prozent Alkshol, dann folgt Kölniſch Waſſer ſeinen A

nach ſeiner Verheirathung mit der Königin gelang, dij Aufs ABeſeitigung deſſelben herbeizuführen. Auch das Unweſet u
der GretnagreenEheſchließung machte ſich noch in man die Bef
chem Falle geltend, in welchem elterliche Strenge der V Keform
einigung eines Liebespaares im Wege ſtand. Kutſche London
bildeten noch immer das hauptſächlichſte Reiſefuhrwerk] bis zun
obgleich das Eiſenbahnnetz erhebliche Fortſchritte machte den Th
Eine der hervorragendſten Zeitungen forderte Anfang eines
1837 die Kutſchenbeſitzer auf, „ihr Verkehrsmittel nich hier bi
wegen des Eiſenbahnunſinns aufzugeben deſſen Wert W
loſigkeit immer klarer zu Tage tritt“. Die Züge ginge am 25
damals allerdings ſehr langſam und verſpäteten ſich meiſt linie n
während die Waggons dritter Klaſſe unbedeckt und di ſtone d
Reiſenden daher der Kälte, dem Regen, den Funken und hieſigen
dem Rauch ausgeſetzt waren. Es wimmelte in der „Times J m er
von zornigen Beſchwerden gegen die Bahnleitungen und Londor
ein Briefſchreiber verſtieg ſich zur Anſicht, das Jahr 1999] ſtauratwürde herankommen, ehe die Poſtwerwa tung in die La für Be

kommen könne, die Eiſenbahnen zur Briefbeförderung yrimit
benutzen. Das war nun freilich übertrieben, denn ſchon die So
wenige Wochen ſpäter, faſt unmittelbar nach der Thron Das
beſteigung Viktorias, am I. Juli 1837, rollte der erſte äiner
Eiſenbahnpoſtwaggon der Erde auf britiſchen Schie koſten
nengeleiſen dahin. Und ſeither!! Jm April des Jedes
darauffolgenden Jahres traten der „Sirius“ und der als g.
„Great Weſtern“ die zwei erſten transatlantiſchen Reiſen Schul
an, die je mit ausſchließlicher Benutzung der Dampfkraft wan
gemacht wurden; allerdings dauerte die Fahrt, die heute einen
in 7—8 Tagen zurückgelegt wird, damals 16 und 19] ſten
Tage, aber das war ſchon ein erſtaunliches Ergebniß an Jahr
eſichts der Thatſache, daß vorher ſelbſt unter den Fach J korup
euten die meiſten eine erfolgreiche Dampferreiſe nad Woh

Amerika für unmöglich gehalten hatten. Ja, die Förderefſ ſchwu
der Dampferidee hatten heftige Angriffe wegen angeblichen ande:
Wahnſinns zu erdulden gehabt, genau wie kurz vor das
her die Aushecker der Eiſenbahn und Lokomotivpläne
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t.), Schweizer Abſinth (70 pCt.) grüne Chartreuſe (62 pCt.),P (53 pCt.), Kirſchwaſſer (50 t elbe und weiße Char-
weuſe (43, pCt.), Kümmel (40 vCt.), Benediktiner S Ct.),
Danziger Goldwaſſer (32 vCt.) Curagao (32 bis 21 pCt.) und
Rarasquino (30 pCt.). Danach kann man ermeſſen, wie ge
ndheitsſchädlich der gewohnheitsmäßige Genug von Abſinth
ein muß, da dieſes Getränk dem Kölniſchen Waſſer welches
hoch Niemand zu genießen vermag, nur wenig nachſteht.

Elſaß Lothriugiſche Mitglieder
er franzöſiſchen „PatriotenLiga“ wegen vorbereiten

der Handlungen 7 Hochverrath vor dem
Reichs- Gericht.

(Originalbericht der Halliſchen Zeitung.)
ch Leipzig, 15. Juni 1887.

(Dritter Verhandlungstag.)
Der Prozeß, welcher am geſtrigen Tage ein ſo leb

haſtes Colorit erhielt, wurde heute früh 9 Uhr fortgeſetzt. Die
geklagten werden wieder einzeln hereingeführt und begrüßen

ſich gegenſeitig auf das Herzlichſte. Der beält im Verhandlungsſaale eine ſchwarzſeidene Mütze auf, die
er erſt in Folge der Aufforderung eines Gerichtsdieners vom
Kopfe entfernt.

glies wurde und Age am erſten T
geleiſtet habe.

ſekretärs Stahl aus Mülhauſen. welcher dem Angeklagten in
Kürze die von den übrigen Angeklagten gemachten Ausſagen

ſtreitet der In galogte nicht.

und hierdurch wäre er geangſtigt worden. Uebrigens ſei er ein
elter Mann und daher habe

nommen.
antwortet er: Als er von dem Unterſuchungsrichter vernommen
wurde, habe er zum erſten Male mit dem Gericht etwas zu
thun r er ſei in Folge deſſen in ſeinen Antworten nicht
anz kiar geweſen. (Heiterkeit im Auditorium.) Gerichtsarztrer Dr. Berger (Leipzig): Humbert ſei wohl nach gewiſſer
ichtung etwas geiſtesſchwach, er könre jedoch im Sinne des

Geſetzes keineswegs als geiſtesgeſtört bezeichnet werden.
Kierauf erfolgt die Vernehmung des letzten Angeklagten,

des Fuhrunternehmers Joſef Freund aus Hagenau. Jn einem
ournale fand Freund, wie er angiebt, die Zeichnung der Liga-
edaille, welche ihm ſo gut gefiel. daß er den Beſitz derſelben

erſtrebte. Durch einen Bekannten, Namens Brunn, erfuhr
Freund, daß die Medaille von der Patriotenliga verkauft würde,
zum Zwecke der Errichtung eines Monumentes als Erinnerung
an den Krieg von 1870. Freund ließ ſich hierauf die Adreſſe
geben, von wo er die Medaille beziehen konnte. Gegen Zahlung
von 10 Fres. bekam Freund zwei broncene Medaillen zugeſchickt,
von denen er die eine einem Bekannten gab. Wo die andere
hingekommen iſt, weiß er nicht. t

Da der Angeklagte ſich in Widerſprüche mit früher ge
machten Angaben verwickelt, ſo hält ihm dies der Herr Präſi-
dent vor. Der Angeklagte entgegnet, bei ſeiner Verhaftung ver
wirrt geweſen zu ſein, wodurch die Widerſprüche, die zwiſchen
ſeinen Ausſagen in der Vorunterſuchung und in der heutigen

Sitzung liegen, erklärlich ſeien. Daß er deutſchfeindlich geſinnt
ſei, beſtreitet der Angeklagte auf das Entſchiedenſte.

Herr Landrichter Munzinger giebt hierauf ein kurzes Re
ſumé über die Ausſagen des Freund jan Dieſelben enthalten
nichts weſentlich Neues. Ueber den Leumund des Angeklagten
Freund weiß der Herr Zeuge nichts Nachtheiliges zu ſagen.

reund war Mitglied vieler Vereine und auch Stadtrath in
agenau. Ebenſo war Freund Vertrauensmann der General
iſenbahn Directionen in en die Spedition und zwar

ſeit dem Friedensſchluſſe bis in die neueſte Zeit.
Hierauf erfolgt die Vernehmung des Zeugen Jgnaz Reyn

old, welcher den Angeklagten Freund entlaſten ſoll. Demdie iſt nichts bekannt, daß Freund Gelder an die Patrioten-

iga einſchickte um Medaillen zu erhalten. Sein Verkehr ſei mit
den Elſäſſern wie mit den Deutſchen ganz gleich geweſen. Nur
einmal habe er bei Freund eine Medaille geſehen, für die ſich
ſpeciell ein Maler intereſſirte. Freund ſei ein großer Liebhaber
von Raritäten und ſammele namentlich Münzen und Medaillen.
Um Politik habe ſich Freund nie gekümmerkt. Eine feindſelige
Geſinnung gegen Deutſchland hat t bei dem Angeklagten
ebenfalls nicht bemerkt. Der Zeuge beſtätigt, daß Freund die
Spedition bei den deutſchen Bahnverwaltungen beſorgte.

Seinen Sohn habe er deshalb aus Paris kommen laſſen,
damit er eine Stütze im Geſchäfte hatte. Herr Reyngold erklärt
auf Befragen des Wtelpeigigrt von Freund, Herrn Freiherr
Schott von Schottenſtein, daß Freund im intimſten Verkehr mit
den Mitgliedern des elſäſſiſchen Staatsrathes geſtanden hat.

Herr Polizeiinſpektor Zahn aus Straßburg wird als näch
ſter Zeuge vernommen. Derſelbe erhielt von der Patriotenliga
im Jahre 1885 Kenntniß, und zwar durch die Zeitungen. Eine
Perſon, ein Franzoſe machte ihm die Mittheilung, daß er in
der Lage wäre, ihm Perſonen zu nennen, die in Elſaß-Lothrin-
83 der Patriotenliga angehören. Den Namen müſſe er ver-
chweigen, überhaupt alle näheren Aufſchlüſſe hierüber nament

lich die Art und Weiſe, wie ſich ber Franzoſe erbötig machte,
die Mitglieder namhaft zu machen. Von dem Franzoſen empfing
Zeuge ſpäter eine Originalliſte, welche die Namen der in Elſaß
Lothringen wohnhaften Mitglieder der Patriotenliga enthielt.
Jm Ganzen waren es ungefähr 62 Perſonen Früher ſeien es
mehr Mitglieder geweſen, aber Viele hätten keine Beiträge
mehr gezahlt. Zeuge verlangte hierauf eine Liſte derjenigen
Mitglieder, welche der Liga noch im Jahre 1886 angehörten.
Auch dieſem Verlangen kam der Franzoſe nach, und zwar wur
den dieſe Liſten dem Zeugen per Poſt zugeſchickt. Jn den Liſten
ſtanden auch die Angeklagten Köchlin, Blech Schiffmacher. Trapp,
Jordan, Reybel, Freund und Humbert. Demzufolge hätten die
Angeklagten noch im Jahre 1886 Beiträge zur Liga geleiſtet,
was ſie, wie bereits erwähnt wurde. auf das Entſchiedenſte
leugnen. Der Herr Zeuge erklärt, daß ihm ſein „Vertraueus-
mann“ die Richtigkeit dieſer Liſte verbürgt habe.

Die Zeitſchrift „Drapeau“ iſt in ElſaßLothringen verboten,
doch ſei es immerhin möglich, daß der Angeklagte Köchlin, wie
angegeben. die Zeitung ver Kreuzband erhalten habeu könne.
Köchlin und Schiffmacher kennt der Zeuge noch von ſeiner
Amtsthätigkeit in Mühlhauſen her. Zeuge beſtätigt, daß dieſe
Beiden ſich nie politiſch hervorgethan haben. Daß die Ange
klagten als Mitglieder der Patriotenliga um den Zweck der Liga
gewußt haben, nimmt der Zeuge, Herr Polizeiinſpektor Zahn
unter allen Umſtän en an.

Ob eine beſondere Organiſation der Patriotenliga in Elſaß
Lothringen beſtanden hat, weiß der Zeuge nicht anzugeben.
Daß die in ElſaßLothringen beſtehenden zahlreichen Turn und
Geſangvereine unter der Patronage der Patriotenliga ſtanden,
davon iſt dem Zeugen gleichfalls nichts bekannt.

Vertheidiger Rechtsanwalt Freitag II. frägt den Zeugen,
ob die Mitglieder der Patriotenliga ſelbſt den Krieg führen
ſollten, was der Herr Zeuge verneint. Die Mitglieder der Liga
ſollten nach der Meinung des Zeugen nur den Krieg gegen
Deutſchland fördern helfen. Von mehreren Vertheidigern wird
hierauf dem Zeugen vorgeworfen daß die von dem Vertrauens
mann erhaltene, angebliche „Originalliſte“ unmöglich richtig
ſein könne, denn bei den einzelnen Angeklagten ſeien Mitglieds
karten vom Jahre 1885 vorgefunden worden und doch ſind dieſe
Perſonen in der Liſte von 1885 nicht bemerkt. Derr Herr Zeuge
weiß hierüber keine beſtimmte Auskunft zu ertheilen.

Der Vertheidiger Freu d's, Freiherr Schott von Schot-
tenſtein ſtellt den Antrag, einen Brief des Generalſecretärs
der Patriotenliga zu den Acten zu nehmen, woris conſtatirt
wird, daß Freund ſeit dem Jahre 1883 keine Beiträge mehr
gezahſt hat und daher in der Liſte geſtrichen wurde. Der Praä-
ſioent nimmt das Schriftſtück entgegen.

Hierauf giebt Landrichter Munzinger eine Darlegung über
die Zwecke der Patriotenliga, welche ſeiner Meinung nach die
Revancheidee vicht einſchläfern und den Krieg ſchüren wollte.
Daß die Angeklagten ebenſo wie er um die Zwecke der Liga
gewußt hätten, ſtehe zweifellos feſt.

Es erfolgen nnnmehr wieder mehrere Verſeſungen, u. A.
eine Zuſchrift an die Redaction des „Drapean“, in welcher der
ſelben Vorwürfe darüber gemacht werden. daß ſie die Liſt der
jenigen Mitglieder der Patriotenliga veröffentlichte, die in Elſaß
Lothringen wohnen. Dadurch würden dieſe Mitglieder von der
deutſchen Regierung getroffen werden. Auch der Caſſenbericht
der Patriotenliga wird zur Verleſung gebracht, aus welchem
hervorgeht, daß „ein ungenannt ſein wolle r der Elſäſſer 20000
Francs“ für die Zwecke der Liga ſpendete.
Die Lieder, welche die Patriotenliga auf Deutſchland dichten

ließ, will der Herr Präſident ohne ſpeciellen Antrag nicht ver
leſen laſſen. Er für ſeine Perſon würde dieſe Lieder nicht in
den Mund nehmen. Von dem Mitangeklagten Bolleker (7),
welcher flüchtig iſt, werden verſchiedene Briefe verleſen, die von
Deutſchenhaß erfüllt ſind.

Odbkerreichsanwalt Teſſendorf, ſtellt hierauf den Astrag,
ein im „Alſacien-Lorrain“ in deutſcher Sprache argedrucktes

G meneeeeeeeerne eAufs Aergſte verſpottet allerdings lediglich im Parla-
ment wurden in den erſten viktorianiſchen Jahren auch

eine
Schule von vor fünfzig Jahren entfallen heute mindeſtens
zwanzig. Unſer jetziger Mittelſtand erhält im Durchſchnitt

das noch vor 45 Jahren ſo grauſam gehandhabt werden
durfte, daß einem Soldaten zweihundert Hiebe verab-

reicht wurden! Derſelbe ſtarb daran und das hatte zur
Folge, daß die W zuläſſige Zahl der Hiebe auf 50
feſtgeſetzt wurde. ie Abſchaffung der „neunſchwänzigen
Katze“ in der Marine iſt ebenfalls erſolgt. Jn allen
engliſch ſprechenden Ländern hat die Negerſclaverei auf-
gehört. Die Einführung des geheimen Wahlmodus hat
eine ſehr beträchtliche Läuterung der Wahlen aller Gat-
tungen herbeigeführ.t Das allgemeine Stimmrecht und
die gleichmäßige Theilnahme des ganzen Landes an der
parlamentariſchen Vertretung ſind erreicht; man weiß
nichts mehr von den „verfallenen Burgflecken“, die zwei
Abgeordnete ins Haus der Gemeinen ſandten. Die
Rechtspflege und das Gefängnißweſen haben ungeheure
Fortſchritte gemacht. Gleich den Zweikämpfen, hat die
Geſetzgebung auch die Hahnenkämpfe, Stiergefechte, Boxe-
reien und allen anderen ähnlichen Zeitvertreib unterdrückt;
hierher gehört auch das öffentliche re der zum Tode
durch den Strang verurtheilten Verbrecher.

reilich hat ſelbſt unter einer ſo guten und klugen
Fürſtin nicht Alles ſich in Wohlgefallen auflöſen können.
Manches iſt ſchlimm geblieben, manches ärger geworden.
Jrland iſt unruhiger und ſtörriſcher als je. Die Be
mühungen der zahlreichen Mäßigkeitsapoſtel und Ent
haltſamkeitsvereine waren außer Stande, die Trunkſucht
zu beſeitigen; ebenſowenig wie der böſe Pauperismus
aus der Welt geſchaft iſt, wenngleich eine merkliche Ab
nahme in beiden Richtungen anerkannt werden muß.
London, das einen ſo fabelhaften Aufſchwung genommen,
iſt noch immer ohne geregelte Stadtverwaltunfl. Die
Gefängniſſe werden noch immer nicht leer, die Zahl der
Fachſchulen für Gewerbe hat nur ſehr wenig zugenommen

kurz, es ließe ſich noch manche Schattenſeite an
führen; aber zieht man dagegen die Lichtſeiten in Be
tracht, ſo kann nicht geleugnet werden, daß das Gute,
was in England unter Viktoria geſchaffen worden, das
Schlechte weitaus überwiegt. Z.

Gedicht mit der Ueberſchrift: Was iſt des Deutſchen Vaterland
z verle en. Dieſes Posm ſtrotzt von Jnvektiven gegen Deutſch
and. Rechtsanwalt Munckel beantragt, einen Artikel aus dem

„Temps“ zu verleſen. JAus dieſem ſei zu erſehen, daß Déroulède, der den Offenſiv
krieg gegen Deutſchland wolle, aus der Patriotenliga ausgetre-
ten ſei, weil er mit der letzteren, die jetzt nur den Verthei-
digungskrieg wolle, nicht in Konflikt gerathen möchte. Ferner
beantragt Rechtsanwalt Munckel. mehrere Artikil aus der
„Republique francaiſe“, dem Lieblingsblaite ſeines Clien en
Blech, zu verleſen. Jn dieſen Artikeln werde der Fall Boulan
ger behandelt und der Friede mit Deutſchland verlangt. Ober
Reichsanwalt Teſſendorf beantragt, die en Antrag als unerheb
lich abzulehnen. Es kommt nicht darauf an, welche Zwecke die
Patriotenliga jetzt verfolgt, ſondern welche ſie r habe.
Auch iſt dem Angeklagten Blech nicht zum Vorwurf
emacht worden, daß er die „Repablique francaiſe“ geleſen
abe.

Rechtsanwalt Munckel: Jch weiß wohl, daß dieſer mein Jn
e Dei ein nur ſchwacher iſt, allein da er immer noch
ſtärker iſt, als diejenigen Jndizien, die von der Ober Reichs an
waltſchaft gegen meinen Clienten ins Feld geführt worden ſind.ſo muß ich on auf meinem Antrage beſtehen. Der Präſident
macht die Angeklagten darauf aufmerkſam, daß eventuell auch
eine Verurtheilung wegen Verletzung des Vereinsgeſetzes ein
r könnte. Alsdann zieht ſich der Gerichtshof zur Berathung
zurück.

Der Gerichtshof beſchließt nach ſehr langer Berathung: die
Erklärung Déroulède zu verleſe die Verleſung der Ariikel,
den Fall Boulanger betreffend, dagegen, weil das Anklagematerial
nicht berührend, ab zulehnen.

Jnzwiſchen war an den Herrn Oberreichsanwalt eine
Depeſche eingetroffen mit der Mittheilung, daß der Angeklagte
Freund niemals als Vertrauensmann der deutſchen Bahnver-
waltungen gegolten habe Hiermit wird vom Herrn Präſiden-
ten die Beweisaufnohme für geſchloſſen erklärt und die
weitere Verhandlung auf morgen Donnerstag f. üh 9 Uhr ver
tagt. Sofort nach Eröffnung der nächſten Sitzung wird Herr
Ober-Reichsanwalt Teſſendorf mit ſeinem Plaidoyer be-
ginnen,

Während der Vormittagsſtunden war der Zuſchauerraum
und die Gallerien dicht beſetzt, auch wohnten wiederum mehrere
böhere Officiere der Verhandlung bei. Unter den geſtrigen Zu
hörern bemerkten wir auf kurze Zeit Herrn Oberbürgermeiſter
Dr. Georgi, Herrn Polizeidireccor Bretſchneider und meh-
rere Mitglieder des hirſigen Stadttheaters.

Wollmärkte.
Neubrandenburg, 15. Juni. Wollmarkt. Die Zu

fuhren betrugen ca. 6500 Centner. Wäſche war gut, Markt feſt.
Preiſe 130 bis 147 Mark, gegen Vorjahr 20 bis 3) Mk. höher.
Vormittags um 11 Uhr war der Markt geräumt

Warſchau, 15. Juni. Wollmarkt. Bis geſtern Abend
betrugen die Zufuhren 23729 Pud gegen 28295 Pud im ver-
gangenen Jahre. Einige Stämme feiner Wollen wurden mit
einem Aufſchlag von 12 bis 15 Thaler auf dem heutigen offi-
ziellen Markte verkauft. Stimmung ſehr feſt. Jnhaber erhöhten
ihre Forderung.

Jnduſtrie, Handel, Finanzen.
Die Reichsbank hat den Discontſatz für den Ankauf

von Wechſeln am offenen Markte auf 2“. erhöht, während
an der berliner Börſe der Privatdiscont ſich heute um
niedriger als geſtern, das iſt auf 2 ſtellte.

Berliner Blätiern zufolge ſollen Verhandlungen unter
den deutſchen Salzwerken im Gange ſein, welche die Wieder
herſtellung der früheren Convention bezwecken.

Dem Kreiſe Stendal iſt die landes herrliche Genehmigung
zur Ausgabe von 350000 3 o iger Anleiheſcheine er
theilt, deren Erlös für Chanſſeebauten und Tilgung einer älteren
Kreisſchuld beſtimmt iſt.

Die Verwaltung der Braunſchweigiſchen Kohlen-
bergwerke theilt mit, daß die erſten fünf Monate des laufenden
Jahres aus der Kohlenförderung und Briquettesfabrik einen
Bruttoüberſchuß von 114430 gegen 84998 während des
gleichen Zeitraumes im vergangenen Jahre erbracht haben.

s. Die Generalverſammlung des Sondershäuſer Vor-
ſchußvereins beſchloß, daß die Mitglieder auf ihre Stamm-
theile 5 Dividende erhalten, ſowie den Zinsfuß ſowohl auf
Vorſchüſſe, wie auf Spareinlagen dem jetzigen Stande des Geld
marktes entſprechend zu ermäßigen.

s. Leider kann die Eröffnung der Strecke Gernrode-
Mägdeſprung nicht, wie beabſichtigt, am 1. Juli er. erfolgen,
da das Terrain zum Bahnhof Mägdeſprung Ende Mai er. der
Eiſenbahn- Geſellſchaft erſt zur Verfügung geſtellt worden iſt.
Nunmehr iſt beſtimmt Ende Jult oder Anfang Auguſt er. in
Ausſicht

Von der neuen 3'/, h igen Anleihe der Stadt
Dresden ſollen demnächſt weitere 1 Millionen im Ganzen
begeben werden, zu deren Uebernahme der Magiſtrat Offerten
entgegennehmen wird.

Der Aufſichtsrath der Wurzener Kunſtmühle und
Biscuitfabriken (Krietzſch) beantragt eine Dividende von 4
auf die Stammprioritäten und von 3 auf die Actien.

Die württembergiſche Regierung kündigt die 4 eige
Anleihe von 1877 im Betrage von 20 Millionen zur Rück
zahlung am 15. September und bietet den Jnhabern den Um
tauſch in 4 ige Anleihe zu 101 an.

der 4igen Prioritäts-An-Der Erſcheinungstag
iſenbahn iſt auf den 21. Juni e.leihe der Kursk-Kiew-

feſtgeſetzt worden.
Auf die Tagesordnung der zum 23. d. Mts. einberufenen

Generalverſammlung der Deutſch-Ruſſiſchen Naphtha-
Jmport- Geſellſchaft iſt nachträglich der Antrag eines
Actionärs, betreffend die Herabſetzung des Actiencapitals auf
900 000 geſetzt worden.

Concursſachen, Zahlungsſtockungen c.
Chicago, 15. Juni. Außer den bereits gemeldeten

Falliſſements wurden heute noch ſechs kleinere Zahlungs-
einſtellungen hekannt, wodurch noch mehrere andere Firmen in
Mitleidenſchaft gezogen werden. Der geſtrige Umſatz betrug

P 3uſhels. Größere Kapitaliſten unterſtützten ſchließlich
en Markt.

New-York, 14. Juni. Auf dem Weizenmarkt in
Chicago herrſchte in gleicher Weiſe große Aufregung we hier.
Das Hauſſe-Konſortium daſelbſt hat ſich gänzlich aufgelöſt. Ans

n mehrere, aus Milwaukee drei Falliſſements
gemeldet.

Die Garnfirma Adolf Epſtein in Wien hat ihre
Zahlungen eingeſtellt; die Paſſiven betragen circa 140.000 fl.
Ein außergerichtlicher Vergleich wird angeſtrebt.

Telegraphiſche Depeſchen.Berlin, 16. Juni. r gelenſtengg
Der Geſetzentwurf über die Rechtsverhältniſſe der
deutſchen Schutzgebiete wurde abgelehnt, ſtatt deſſen
die in dem vorjährigen Geſetz über die Rechtsverhältniſſe
der Schutzgebiete enthaltene ergänzende Beſtimmung über
die Regelung der Rechtsverhältniſſe an unbeweglichen
Sachen angenommen. Staatsſecretair Schelling erklärt
ſich damit einverſtanden. Das Geſetz über die Anwend-
ung geſundheitsſchädlicher Farben wird angenommen, ebenſo
ohne längere Erörterung das Geſetz über die Unfallver
ſicherung der Seeleute. Staatsſecretair Bötticher hat für
die Winterſeſſion die Vorlegung eines Alters-
5 Jnvalidenverſorgungsgeſetzes in Angsſicht ge-
tellt.

ez. Elberfeld, 16. Juni, 12 Uhr Nachts. (Priv.
Telegr. der Hall. g. Pfarrer Thümmel wurde
zu neun, der Verleger ſeiner Broſchüre Wie-
mann zu zwei Monaten und den Koſten verur-

theilt.
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München, 15. Juni. Die Königin von Griechen
land iſt nach 5 Uhr hier eingetroffen und am Bahn-
hofe von dem Prinzregenten
königlichen Hauſes empfangen worden.

Kopenhagen, 15. Juni. Der König
mittag über Lübeck nach London abgereiſt.

ſowie den Mitgliedern des

iſt heute Nach

Halleſche Getreide und ProductenBörſe.
Halle a/S., 16. Juni. (Preiſe mit Ausſchluß der Mak!ergebühr

per 1000 Kilogr. netto). Weizen ru dweizen bis 195. Roggen feſt 1000
GCerſte ohne Notiz, Futiergerſte

Chevaliergerſte
1000 Kilo 116--120 Mais 1000 Ki

n 1000 Kilo Erbſenmon feinſte über Notiz. Kümmel excl. Sack
Kilo netto ohne Notiz.

Angebot. Rübſen 1

39—39 .4.
Ermittelte Freiſe

w ch S 1 n Restchaalen 8.50 Weizengries

iger 184-190 Ler u
Stärke incl. Faß v 100 Kilo netto.

des Großhandels pro

inſen Mohnſamen ohneAngebot. Kleeſaaten, E
enkleie 9 Veizen
ie 8,50 .4. Malzkei

kuchen 12,00

Waaren- und Produktenberichte.

Berlin, 15. Juni. Weizen per 1000 Kilogr. loco geſchäftslos Termine
niedriger, gekündigt 800 Tonnen, Kündigungspreis 190,5
Mt. nach Qualität bz., gelbe Lieferungéqualität 187,5 Mk. bz., gelber märkiſcher

Rt. öz., per dieſen Monat M
al n 178--177,25 Mk. bz., per Auguſt
er Oktober 172,5--171,5 Mk. bz., per

vember- Dezember Mk.
weizen) per 1000 Kilogr. loco
3 8preis Mk. bz., Loco 175--190 Mk. na
186 Mk. ks dieſen Monat Mk. bz., per
Auguſt

bez., inländiſcher mittel Mk. bz.
at Mk. bz., per JuniJulion

126,25 125,75--126 Mk. b

ieferungsqualität 97

Wagen bz., per dieſen nat

Stettin, 15. Juni.186,00, ver September- Oktober 174,00.
123.00, per Juni-Juli 123,50, per September- Oktober 129,00.

Köln, 15. Juni. Weizen loco hieſiger 20,00, fremder 20,00, per Juli 18,80,
ver November 17,60. Popep loco hieſiger 14,50, per Juli 12,55, per No
vember 13,05. Hafer loco 11,75.

Hamburg, 15. Juni. Weizen loco ruhig, holſteiniſcher loco 185,00 bis
190,00. n loco ruhig, mecklenburgiſcher loco 132,00--138,00, ruſſiſcher

bis 102,00. Hafer matt. Gerſte ruhig.
ien, 15. Juni. Weizen per Mai Juni 9,16 Gd., 9,21 Br., per Herbſt

8,22 Gd., 8,27 Br. Roggen per MaiJuni 6,71 Gd. 6,76 Br., per Herbſt
6/57 Gd., 6,62 Br. Hafer per MaiJuni 5,75 Gd., 5,80 Br., per Herbſt 6,01

Weizen loco flau, per Herbſt 7,86 Gd.,, 7,88 Br.
r.

(Schlußbericht.) Weizen ruhig, per Juni 26,10,
per Juli 25,50, per Juli Auguſt 25,30, per September- Dezember 24,10. Roggen
träge, per u 15,50, per September- Dezember 14,5

Paris, 15. Juni, Abends. Weizen behauptet, pe
per Juli-Auguſt 25,50, per September Dezember 24,1

Amſterdam, 15. Juni. Weizen auf Termine unverändert, per Rovember 224.
Roggen loco niedriger, auf Termine geſchäftölos, per Oktober 122, per Ro

loco ſtill, 98,0
W

6, Br.
Peſt, 15. Juni, Vorm.

Hafer per Herbſt Gd., B

Paris, 15. Juni, Nachm.

vember
London, 15. Juni. (Anfangebericht.) Fremde
Weizen 11800, Gerſte 400,

chlußbericht.) Weizen 11760, G
ta

Käufer zurückhaltend, übrige

Berliner Börse V. 15. Juni.

Mt. bz., Loco 175--192

eptember Mk. bz., ver Septem
ktober Rovember M

bz. Weizen (neuer Uſance mit Ausſchluß von Rauh
Termine geſchäftslos, gekündigt Tonnen, Kü

Oualität bz., Lieferungsqualität

Roggen perz., per November Dezemb
onnen, KündigungspreisKilogr. loco ohne Umſatz, Termine flau, ge

126 Mk. bz., Loco 124—130 Mk. nach Qualität bz., Lieferungsqualität 125 Mk.
uter Mk. bz., feiner Mk. bz., per dieſen
6,25--125,75 126 Mk. bz., per JuliAu

per AuguſtSeptember Mk. bz., per Septem
Oktober 131 130,25--130,75 Mk. bz., per Oktober November 132-131,5 bis
T32 Mt. bz. Gerſte per 1000 Kilogr. flau, große und kleine 105-190 Mk. nach
Qualität bz. Hafer per 1000 Kilogr. loco Mittelwaare flau, Termine ſtill, ge
ndig Tonnen, Kündigungspreis Mk. bz., loco 94--132 Mk. nach Qualität
bz. k. bz., pommerſcher und märkiſcher mittel und guter116--118 Mt. bz., feiner 119-125 Mt. ab Bahu bz., ſchleſiſcher Mk. bz., guter

7 Mk. b feiner 7 Mk. bz., wsfeiner Mk. bz., hochfeiner Mk. bz., ruſſiſcher 95--98 Mk. ab Kahn und frei
Mk. bz., per Juni Juli und per Juli- Auguſt 96

Mt. dz., per AuguſtSeptember Mk. bz., per September Oktober 101-101,25
u u Mk. bz., per Oktober- November Mk. bz., per November Dezember

Bz.

Magdeburg, 15. Juni. (Gebr. Friedeberg.) Landweizen 178-185 Mk.,
Weißweizen Mk., glatter enbis 178 Mk., Roggen 128--130
140 145 Vik., Hafer 108-120 Mk. für 1000

Breslau, 15. Juni. Weizen
Auguſt 128,00, per September

preußiſcher mittel Mk. bz., guter Mk. bz.,

Weizen 174--181 Mk., Rauhweizen 170
hevaliergerſte 150--161 Mk., Landgerſte

g

Roggen per Juni-Juli 126,00,Oktober 133,50. der In
loco 175,00--186,00,

loco 120,00 bis

5 Juni 26,30, per Juli 25,70,

ufuhren ſeit letztem Mon
ämmtliche Artikel flau.

erſte 400, Hafer 42 690 Ort. Weizen weichend,
Artikel ſehr träge.

London, 15. Juni. An der Küſte angeboten 4 Weizenladungen.

Hafer 42700 Ort.

Oefterr. Staatsb. Mk.

Preufßziſche und Deutſche Fonds.
Oſtpreuß. Südbahn

do. do.Rufſ. Staatsbahn g
Deutſche Reichs Anleihe

do. o.Breuß. conſol. Staat unkelhe
odo.Preuß. Staats Anl. v. 1868 4

do. von 1850, 52, 53, 62
do. StaatsSch.Sch.
do. Praämien Anleihe

Berliner
do. Jdo.Kur und Reumärkiſche
do. nene

Laudſch. Central.
do. do.
do. do.Oſtpreußiſche

Pommerſche
do.

Poſenſche, neue
do. do.

L

Sä jSag altlandſch.
do. neneWeſdreudiſde

Kur und Reumärkiſche

nehie2 Schleſiſche

Braunſchw. 20 t J.
CölnMind. PrämienAnl.
Sächſiſche Rente

w

2.
J

dw ahn gar.
t. Pr.

Wiener Mk. p. St.
do. n St. Pr.

New-York, 14. Jnni.
D. 92 C., per Jnli n D. 89

Magdeburger Börje vom 15. Juni.

14. Juni. 15. Juni.
Grannulated

za I.Kriſtallzucker II.
Kornzucker 96 21 20--21.40 M.

20.30 26.50 R.
K Rend. 75* 16.00 17.50 M.

Nother Winterweizen locg T. 94 C., ver Juni
per September T. 982 B.

21.20-21.50 M.
2040-20.60 M.
16.20- 17.60 M.

enz am 15. Juni: Beſſer, Exportwasr gefragt.

fr Brodrafſtnade
Brodraffinade M.Gem. Ra 25.50 26.50 M.it I. 5.225.25 M.
Tendenz am 15. Juni: Sehr ruhig.

5. Juni.
27.25 M.
26.50 M.

25. M.
Rohzucker I. Produkt:burTranſito f. a. B. g.uni 12.490 12. 42 12.40 bez., er e Br., n un G.

en
5 bez. u. Br. 7

2. buguſt 12.15-12. 13
September 12.10 bez. 12.15
Okt. Dez. 11.82

Tendenz Feſt.

uni

uliAu
z Suli 12.22 12.2

i Br. nes G. 7*

r.

25 Br.,
u. Br. 12.20 G.

r.,
bez.

Die Aelteſten der Kaufmannſchaft.

Paris, 15. Juni. (Telegr.
Weißer Zucker behauptet, Nr.
per Juli Aug. 33.90. per Oktober- Januar 33.6

London, 15. Juni.
Rohzucker 12

b 15. i. Kaff ſen Dein üßt ch
giesler S Comp.) Rew- York

Santos 5000 B. Recettes
RewYork, 14. Juni.

Juni

äftslos, kein

r 30 iſchließt mit 115

cker 889 behauptet, loco 28.50 Fres.
32.60 pr. Juli 32.80

0

F Javazucker 13 sh. feſt Rüben
eſt.

14. Juni. (Telegr.) Zucker (Fair reſining Muscovados) 47)16

7. low. ordiuary per Juli 17.20, do. do. per September 17.90.

1.8. Oktober-Rovember 22.

Bremen, 15. Juni.
Sch

Gd., pr. Aug. Dez. 6.40 GdAntwerypen, 15. Juni.
weiß loco 15 bez., 15 Br., pr.
Sept. Dez. 16 Br. Ruhiuhig.

Rew-York, 14. Juni. (Telegr.)in Rew York 6/, Gd. do. in Philadelphia 62

Loco per dieſen Monat

Hort D. 57 C., do. Pipe line Certiſicats D. 627 C.

Verlin, 15. Juni. (Amtlich). Spiritus per 100 1 à 100 10.000 1
Termine unter Schwankungen höher.
preis 66 M. Loco mit Faß
66,6— 67.7—67. 3 bez. per Jul

tember- Oktober 65 65. 263. 5 66 65.5 zper Rovember Dezember Spiritus per 100 i à 1002 10,000 loco ohne
Faß 65,8— 66.9 bez.

Magdeburg, 15. Juni. Kartoffelſpiritus für 10,000 1-* loco ohne Faß
0 M. Die Aelteſten der Kaufmannſchaft.Magdeburg, 15. Juni. (Herm. Walther.) Kartoffelſpiritus höher. Loco

Ab Speicher unter freierohne Faß 66.80—67. 10 M.
68.30- 68.60 M. nom.

Stettin, 15. Juni. Spiritus r 65.00, per Juni-Juli 65.00, per
ver 100 1 100 per JuniInli 66.00,

65.00

Delfſaaten.
Berlin, 15. Juni. (Amtl.)Sommerraph M.,

Loco ohne Faß bez.

30 000 Liter.
per dieſen Monat

66.8 67 65.5 67. 9--67.5 bez. per Aug.
„9 bez., per September 66 bez., per Sep

bez., per Oktob. November

Fettwaaren
Oelſaaten per 1000 kg. Gek. Winter

raps Winterrübſen M., Sommerrübſen M.Rüböl ver 100 kg mit Faß. Termine weichend. Gek. Etr.
preis Loco mit Faßper Juni Juli „ver Jnli Augu
September Oktober 51 2 49. 8--50 bez.
Dezember Leinöl perStettin, 15. Juni. R

per Augu

15. Juni. Rüböl ſtill, loco 48.
Paris, 1 Juni, abends. (Telegr.)

57.00. per Jrli-Aug. 57.25, per Sept. Dez
14. Juni.

7.20, do. Rohe Brothers 7.20.

CharkowAzow gar.
Große Rufſ. Staatsb. ga

62,40bz Jelez-Orel gar.
elez-Woroneſch gar.

7,30 ursk-Kiew gar.5,80 60,25b3 MoscoRjäſan gar.
52,75bzG RjäſanKoslow gar.
107, 10636 Ruſſ. Südweſtbahnen

21290,75bz Transcaucaſiſche gar.
28, 25bz G Warſchau- Wiener II.

22/3 88, 60b IV. V. V21/278,00b3 G Gotthardbahn IV.

aypor ruhig, per Juni 56.,50, Juli
Schmalz (Wilcox) 7.20, do. Fairbanke

100, 60b3
76,406
99,90vb3

162, 108
95, 256
84, 30b;
87;6606

Berlin, 15. Juni.Sack. Ruhiger. G
und ver Juni Juli 17.60 bez. per Juli

per September- Oktober 17.90 bez.
Berlin, I. Juni. Weizenmehl Nr. 00 26.90--24.90, r. 9

Feine Marken über
do. fein Marken. Nr. 0 n.

Sack.

bis 21.50 bez.

1 6.7M. höher als Nr. 0 u. 1 per
Paris, 15. Juni.

100
Telegr.)

Berlin, 15.Speiſebohnen, weiße, 18-4
S

Oktober 106 M.
bis 120 M. nach Qualität.

Wien, 15. Juni.JnliAug. 5.85 Gd., 5,90 Br.
ew-York, 14. Juni. (Telegr.) Mais (Rew) 47

Butter.
Berlin, 15. Juni. (Pol.iſch 0.80 I.20 M., Schweinefleiſch 1.00 1.40 M., Kal

0.80 1.30 M., Butter 1.80--2.8
.80

14. Juni. (Telegr.) Speck nominell.

Stärke. Kartoffelmehl.
Berlin, 15. Juni. (Amtl.) Kartoffelmehl per 100 s brutto inkl. Sad, Tun

mine feſt. Gekündigt 8per dieſen Monat nud per Juni-Juli 17.10 M., per JuliAu
ver September Oktober

Termine feſt.

Umſatz feſt. per dieſen Monat und per
(Telegramm von

130 Points Hauſſe. Rio 7000

(Telegr.) Kaffee (Farr Rio) nominell. do, Rio Rr. Berlin, 15. Juni.
6.60 M. per 100 g.

Berlin, 15. Juni. (Amtl.) Petroleum (Raffinirtes Stand ard w
100 Kg mit Faß in Poſten von 100 Et Termine

Ctr. Kündigungspreis MJ rn ver Juli-Aug. ver Aug. September September O
M., November- Dezember 22.2 M.

Stettin, 15. Pr. Loco 10.40.
bericht.] Standard white loco 6.05 Br.

wach.
Hamburg, 15. Juni. Petroleum feſt Standard white loco 6.15 Br., 6.10

chlußbericht.5 e es Auguſt

ffinirtes 70 Abel TeſtGd. Rohes Petroleum in Rew

Mehl.
(Amtl.) Roggenmehl Nr. 0 u. 1

ndigungepreiß
Auguft 17.60 bez. per Aug. E.

ack.

17.50 M.

amerikaniſche Lieferun
do., Dezember- Januar

Metalle.
Auſterdam, 15. Juni. Bancazinn 617
Glas gow, 15. Juni. Roheiſen. Mixed numbers warrants 42 sh. U
London, 14. Juni. Zinn 1028 Lſtrl. Kupfer 39 Lſtrl. Zink In

Lſtrl. Blei, engl. 125 Lſtrl. ſpan. 128 Lſtrl. Silberbarren

otiz bezahlt.

Eier.

Trockene Karto
Gekündi

RoggenmehlI I be etBr. inkl. Sack.
ehl 12 Marques matt, ver

per Juli 57.30, per Juli-Aug. 57.25 ver Sept. Dezbr. 53.90.
Rew-York, 14. Juni. (Telegr.) Mehl 3

Hülſenfrüchte.
„Präſ.) Erbſ
Linſen 30—6

60 C.

gelbe zum Kochen 2e v er
Berlin, 15. Juni. (Amtl.) Mais per 1000 Kg. Loco feſt. Termin

Gek.] T. deredieſ. Mon. 104,5 Br. Durchſchnittspr.
Erbſen per 1000

Loco 108--114 M
M. per Juni

Kochwaare 145

(Telegr.) Mais per MaiJuni 5.80 Gd., 5.85 Br.,

Fleiſch.
äſ.) Rindfleiſch, von der Keule, 1.00-1.40

Er

Kündigungspreis

vormittags 11 Uhr 55 Min. (Telegr.) Bann
von für Spekulation und Export 1000 Amerikane

er 10St I nut

rerenn 10
9 M. ZFutterwaart i

0 M.

75 nepung er deCigit, per o
ack. ndigungpre

ni-Juli 17.00 M. bez. u.

21.

Nr. 0 i,

Juni 57,

nanſch!Zeley hen ſzs.

Numn

ehet G i

dunne

li ver Juli- Auguſt per AuguſtSeptember per Septemdg für t

Stroh. rden rPol. Priſ) Aichttreh 4.50— 5.00 M., Hen 490Fiebich enſte

editeure:

en Kartoffeln. z ſämmtlidBerlin, 15. Juni. (Pol.-Präſ.) Kartoffeln 3.75 -5.50 M. per 100 andbrieftr

Baum olle und Wolle. z VierteLelegr.) B lle (Anfangsbericht),. Nuo Lresinynrt o O lav emer. v Neuhin
Septembgr 5 Käuferprei um I. Ju
en do., Januar-Febrnar z uf Verlanger

Verlag der AktiengeſellſKeranlwortiige R
und per Juni-Juli

orhaltung der Gebinde

e dieſ. Mon.
Sept

v. 51.4 5 50.2 b
100 kg loco M., Lieferung

üböl flau, pr. Jnni 52.00, Sept.
Breslau, 15. Juni. Nüböl loco M. per Juni 53,00, per Sept. Okt, 52.00.

unſer Vater
Okt. 51.00.

Magdeb. Allg. Gas
Magdeburger Baubank
Magdeburger Straßenbahn

äuſer Tapetenfabrit

Sudenburger Maſch.Fabr.
102,00bz G Zeitzer Maſchinenfabrik

Deutſche EiſenbahnPrivoritäts-
Obligationen.

AachenMaſtricht

Berlin Anhalter 57e
d I

Berlin- Dresden gar.
Berlin-Görlitz B.
Berlin- Hamburg. n

n

do. do. o.Berlin Stettin II. III. VI.
BrekſguSchweinn Freib. H.

o.

do. VII.Magdeb.Halberſt. 1865
do. do. 1873

Ausländiſche Fonds.
5e e Tefterreich. Silberrente

do.

ch eng is7o„En nl.uſg 5 do. 1871
do. do. 1872b ſ An 183R conſ. Anl. v.Anul. 1877

do. conſ. Anl. 1880
do. Ricolai-Obl.
do. III. OrientAnl.
do. Präm.Anl. v. 1864

do 1886do. Bodencred. „-Pfandbr.
do. Central Boden Credit

Pfandbriefe
Rumän. Staats Rente
do. do. fund.do. e gertUngar. Staats-Rentee Sibahn, i1. Obl.
do. Goldrente

Ferbiſche Rente

MainzLudwigsh
Riederſchl. M r

do. o.do. Pr.Obl. I. u. II.do. do. III.Nordhauſen Erfurter
eu

t

h

r

J

Thüringer VI.

Bank-, Hypotheken- und Creditbank
ActiT ſ101,25 Zinſen à 4 v. 1. 1. ausgenommen Reichsbank

31 99,60bzB
Bergwerks- und Hüttengeſellſchaften.

do.

r B02,50
102, 40b3 Berliner Handels-Gef.
102,80 B Braunſchw.Darmſtädter

Deutſche Bank
102,30b3 Deutſche Genoſſenſch. Bank

2 101,75 B Disconto Geſellſchaft
Dresdner Bank

102,40B Effekten-Maklerb.,
102,40 B Gothaer Grundecreditbank

do. junge 40
102,25 B Leipziger Credit Anſtalt
102,40bz Magdeburger Bankverein

Maklerbank 7 7 e e102, 10 G Nationalbank f. D.
102,20B Oeſterr. Credit M. p.

Preuß. BodenkreditBk.
102,40b3 do. Centralbodencredit.

102,25B reuß. Hypoth. Bank
102,25B eichöbank104, 106 Sachſiſche Bank

Weimariſche Bank

1886
8 157,00b364 93, 75 b

200,50bz
131,006

5

58,75b36
86,90
171,006
116, 10
98,006

G86,25
456,50bz

134,50 G

61,006

Anhalter Kohlenwerke

B G
Donnersmarckhütte
Dortm. Union St.
Königs u. Laurahü

109,00bzB
G

105,50b1 G

103,25b3 G
135,50bzB
112,75b36G

162, 106
Hypotheken-Certificate.

102,00 G Braunſchw. Hannover
a Deutſche Hyp. Bk. Berlin
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Deutſcher Reichstag.
43. Sitzung vom 15. Juni.

10 Uhr. Am Bundesrathötiſche: von Scholz, Dr. v. Schelling
A.4 Kingegangen: Enquete über die Sonntagsarbeit.

Der Reichstag erledigte zunächſt die noch ausſtehenden
Paragraphen 43 und 43a der Branntweinſteuer-Vorlage,
welche von der Nach ſteuer handeln. Dieſelben lauten:

43. Aller am 1. Oktober d. J. innerhalb des Gebietes
der Branntweinſteuergemeinſchaft im freien Verkehr befindliche
Branntwein nnterliegt nach näherer Beſtimmung des Bundesraths
der Verbrauchsabgabe in Form einer Nachſteuer von 0,30 Mark
für das Liter reinen Alkohols.

Von der Nachſteuer befreit bleibt:
1. Branntwein, welcher zu gewerblichen Zwecken, einſchließ-

lich der Eſſigbereitung, zu Heil, zu wiſſenſchaftlichen oder zu
Putz, Heizungs, Koch oder Beleuchtungszwecken verwendet wird;

2. Branntwein in Mengen von nicht mehr als 10 Litern;
3. Branntwein welcher nachweislich gegen Erlegung des Zoll

betrages von 125 bezw. 180 Mark für 100 Kilogramm vom Aus-
lande eingeführt worden iſt.

Für die Zeit vom Tage der Verkündung des gegenwärtigenGeſetzes ab bis zum 30. September d. J. wird

a) der Betrieb eder Brennerei mit Ausnahme der Hefe-
brennereien auf drei Viertel des Umfanges desjenigen Betriebes
beſchränkt, welchen dieſelbe in dem entſprechenden Zeitraume des
Vorjahres gehabt hat,

b) die Maiſchbottichſtener auf das Dreifache des bisherigen
Satzes und dementſprechend die Stenervergütung für Branunt-
wein, welcher aus dem deutſchen Zollgebiete ausgeführt wird, auf
48,03 Mark für das Hektoliter reinen Alkohols feſtgeſetzt. Hefe
brennereien unterliegen jedoch nur einer Erhöhung der Maiſch-
bottichſteuer um 100 Prozent, andere Getreidebrennereien einer
ſolchen um 175 Prozent des bisherigen Satzes.

Die Beſtimmungen des 8 3 Abſatz 3 des gegenwärtigen
e finden auf die Stundung der Nachſteuer mit der Maß-

abe Anwendung, daß der Bundesrath ermächtigt iſt, weitergehendeErleichterungen eintreten zu laſſen.

S 43a. (neu.) Der Bundesrath iſt ermächtigt, für eine von
ihm feſtzuſetzende Uebergangszeit alle im Jntereſſe der Aus
führnng des gegenwärtigen Geſetzes nothwendigen Erleichterungen
und Ausnahmebeſtimmungen anzuerdnen.

Hierzu beantragen für S 43
Dr. Witte, Brömel:

I. ad a) hinter „Hefebrennereien“ einzuſchieben: „Qualitäts-
brennereien und Melafſſebrennereien.“

2. hinter b) folgenden Zuſatz zu machen Soweit Brennerei-
beſitzer nachweislich vor dem 7. Juni d. J. von ihrer Branunt-
wein- Produktion auf Lieferung bis 1. Oktober d. J. zu feſten
Preiſen verkauft haben, ſoll denſelben der Brennereibetrieb in
dem r erforderlichen Umfange zu dem bisherigen Maiſchraum-
Steuerſatze von 16,1 Mk. geſtattet werden.

Dr. Witte: S 43 nach dem erſten Abſatz folgenden neuen
Abſatz einzuſchieben:

Die Entrichtung der Nachſteuer liegt dem Jnhaber des nach
ſtenerpflichtigen Branntweins ob. Für Branntwein, welcher auf
Grund von Verträgen, die nachweislich vor dem 7. Juni d. J.
abgeſchloſſen ſind, in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember
dieſes Jahres an einen anderen Jnhaber übergeht, iſt die Nach
ſtener vom Käufer zu erheben, wofern der Verkäufer dieſen
Branuntwein am 1. Oktober d. J. bei der Steunerbehörde an-
meldet. Der Nachweis kann durch alle in der deutſchen Civil-
prozeßordnung zugelaſſenen Beweismittel erbracht werden.

II. Frhr. v. Huene: I. s 43 im zweiten Abſatz die Nummer 2
zu faſſen wie folgt:

2. Branntwein, im Beſitz von Gewerbetreibenden, welche die
Erlaubniß haben, Kleinhandel mit Branntwein zu treiben und
ein Lager nicht über 1000 Liter beſitzen die Menge von 500
Litern in jedem einzelnen Falle in allen übrigen Fällen nur
Branntwein in Mengen nicht über 10 Liter;

II. Abſatz 3 ad a am Schluſſe hinzuzufügen:
„unter ſinngemäßer Anwendung der Beſtimmungen des S 2
Abſatz 2.“

IV. Böhm: in t 43 Abſatz 2 die Nr. 2 wie folgt zu faſſen:
2. Branutwein in Mengen von nicht mehr als 40 Liter,

welche ſich im Beſitz von Wirthen oder Branntweinhändlern be-
finden, oder 10 Liter im Beſitz von anderen Haushaltungs-
vorſtänden.

V. Szmula, Heſſe: dem 8 43 ad 4 zuzufügen:
Rum, Arrac, Cognac, welcher in Flaſchen lagert, ſowie die

BVorräthe an Branntwein bei den Kleinhändlern, welche dieſelben
nachweislich bis zum 1. November d. J. brauchen und welche

n Nktvenage 1000 Liter reinen Alkohols nicht überſteigen
ürfen.
VI. Dr. Lieber. I. in 8 43 Abſatz 2 hinter Ziffer 3 ein

zufügen:
4. diejenigen Beſtände von Brauntwein, welche nachweislich

vor dem 7. Juni d. J. auf Lieferung bis 31. Dezember d. J.
verkauft ſind;

5. die Lagerbeſtände der Liqueurfabrikanten, Deſtillatenre,
Gaſt und Schankwirthe an fertigem Trinkbranntwein, Liqueur,
Rum, Arrac und Cognac, inſoweit dieſelben nachweislich das
Maß der r r Vorräthe nicht überſteigen.

II. im S 43 Abſatz 3 am Ende zuzufügen:
Soweit Brennereibeſitzer nachweislich vor dem 7. Juni d. J.

erſt zu erzeugenden Branntwein auf Lieferung bis 1. Oktober d. J.
u feſten Preiſen verkauft haben, bleibt ihnen der Betrieb ihrer

Brennerei in dem dazu erforderlichen Umfange zu dem bisherigen
Satze der Maiſchbottichſteuer geſtattet.

Zu dem bisherigen Satze der Maiſchbottichſteuer iſt der nach
vorſtebeuder Vorſchrift beſchränkte Betrieb auch denjenigen land-
wirthſchaftlichen Brennereien geſtattet, welche Getreide ver-
arbeiten und in einem Jahre nicht mehr als 150 Hekktoliter
reinen Alkohols erzeugen.

VII. Abg. Spahn: in S 43 Abſatz 4 Zeile 1 die Worte „Tage
der Verkündung des gegenwärtigen Geſetzes ab“ zu erſetzen durch:
1. Juli.“d VIII. Racke: den Antrag der Kommiſſion zu S 43 sub b ab-

zulehnen; eventuell: den Abſatz 3 ad b des 8 43 wie folgt ab-
zuändern:

„Die Maiſchbottichſteuer auf das Dreifache des bisherigen
Satzes und dementſprechend die Steuervergütung für Brannt-
wein, welcher nachweislich mit dieſem dreifachen Steuerſatze be
laſtet iſt und aus dem deutſchen Zollgebiete ausgeführt oder zu
gewerblichen Zwecken einſchließlich der Eſſigbereitung verwendet
wird, im letzteren Falle jedoch nur inſoweit als der Bundesrath
von der ihm durch S 1 des Geſetzes, betreffend die Steuerfreiheit
des Brauntweins zu gewerblichen Zwecken, vom 19. Juli 1879
(Reichs-Geſetzbl. Seite 229) ertheilten Beſugniß Gebrauch ge
macht hat, auf 48,03 Mk. für das Liter reinen Alkohols feſt-
geſetzt. Hefebrennereien u. ſ. w. (wie in den Kommiſſions-
beſchlüfſen).

IX. Dr. Meyer (Halle), Dr. Miquel an das letzte Alinea des
43 folgenden Satz anzuſchließen:Snsveſor dere kann derſelbe den Melaſſebrennereien, ſoweit
abgeſchloſſene Verträge dazu Anlaß geben, die Brennerei über
das vorbezeichnete Maß hinaus und zu dem einfachen Maiſch-
bottichſteuerbetrag geſtatten.“

X. Dr. Buhl:
S 43. Jn dem Antrag der Herren Dr. Meyer (Halle),

Dr. Miquel (sub VIII.) das Wort „Melaſſebrennereien“ zu er
ſetzen durch das Wort „Brennereibetriebe“.

XI. Spahn: Jn 8 43 Abſatz 3 die Lit. a wie folgt zu faſſen:
a) der Betrieb jeder Brennerei auf den Umfang desjenigen

Betriebes beſchränkt, welchen dieſelbe in dem entſprechenden Zeit
raum des Vorjahres gehabt hat.
II. Freiherr von Huene, Dr Buhl, den S 43a der Kom-

De eſvinne zu ſtreichen und dafür folgenden S 44a aufzu-
nehmen:

Der Bundesrath iſt ermächtigt, für eine von ihm feſtzuſetzende
Uebergangszeit alle im Jntereſſe der Ausführung des gegen
wärtigen Geſetzes nothwendigen Erleichterungen und Ausnahme-
beſtimmungen anzuordnen.

Der Bundesrath iſt ferner ermächtigt, für den Fall, daß die
im S 44 Abſatz 1 vorbehaltene Zuſtimmung eines nicht zur
Branntweinſteuer Gemeinſchaft gehörenden Bundesſtaates nicht
zum 1. Oktober 1887 erfolgt, die dann zur entſprechenden Ein-
führung dieſes Geſetzes erforderlichen Uebergangsbeſtimmungen
mit dem betreffenden Staate zu vereinbaren.

Referent Abg. Gamp empfieht die Anträge der Kommiſſion
und bittet die Regierung, eine Deklaration darüber zu geben, ob
auch aller vor dem 1. Oktober d. J. produzirter Branntwein zu
dem Satze von 48,00 Mk. exportirt werden dürfe.

Auf Vorſchlag des Präſidenten wird die Diskuſſion über den
S 43 getrenut; es ſollen zunächſt die Alinea 1-3 des S 43, welche
die eigentliche Nachſteuer und die dazu gehörigen Ausnahmen be-
treffen, alsdann der Reſt des Paragraphen von den Worten „Ueber
die Zeit von Tage 2c.“ an beſprochen werden dieſer letztere Theil
betrifft die Behandlung der Brennereien nach der Zeit der Ver-
kündigung des Geſetzes und die während dieſer Periode zu gewäh-
renden Steuervergünſtigungen.

Abg. Dr. Meyer (Halle, dfr.): Jch erkenne an, daß der
1. Oktober ein viel geeigneterer Termin iſt, als der von der Regie-
rung vorgeſchlagene 1. April. Was die Nachſtener betrifft, ſo
giebt es zwei Wege: entweder man führt die Nachſteuer in gleicher
Höhe wie die Konſumſteuer und in gleichem Termine wie dieſe für
allen am 1. Oktober vorhandenen Branntwein ein, oder
man verzichtet überhaupt auf die Nachſtener. Bei dem
letzteren Wege, den wir gewünſcht haben, muß man
allerdings ſehr einſchneidende Produktionshemmungen vornehmen,
und wir waren bereit, dieſe zu bewilligen. Nicht zu beſtreiten iſt
es, daß beide Wege ſehr erhebliche Verkehrsſtörungen mit ſich
bringen. Die Kommiſſion hat nun einen Mittelweg gewählt; ſie
hat die Nachſteuer niedriger angeſetzt und Produktionshemmungen
vorgeſchlagen und ſo die Schäden beider Wege verbunden.
Jch meine, daß da der Vorſchlag der Regierung vorzu-
ziehen war. Bei der Nachſteuer ſind verſchiedene Jn-
tereſſen zu beachten. Zunächſt das fiskaliſche. Dieſes
aber brauchte uns nach meiner Anſicht nicht zu kümmern. Der
Fiskus macht ohnedies bei dieſem Geſetz ein vorzügliches Geſchäft,
und ſein Jntereſſe an der Nachſteuer iſt auch nicht ſo bedeutend,
als es ſcheint, da es durch die Unmöglichkeit der vollen Durch-
führung und durch die nothwendig zu gewährenden Ausnahmen
verringert wird. Sehr wichtig aber iſt das wirthſchaftliche
Jntereſſe, und es iſt nicht zu verkennen, daß die verſchieden-
artigſten Tendenzen auf dem wirthſchaftlichen Gebiete in Folge der
Nachſteuerfrage hervorgetreten ſind. Aber die Unterlaſſung der
Nachverſteuerung wäre das beſte Heilmittel dagegen geweſen. Neben
der Tendenz, den Spirituspreis ſofort zu erhöhen, wäre doch die
Nothwendigkeit für den Kaufmann hervorgetreten, ſich ſeine Kund-
ſchaft zu erhalten. So hätten ſich dieſe beiden Tendenzen gegen-
ſeitig gemildert, zumal noch die Produktionsbeſchränkungen hinzuge-
kommen wären. Die Nachbeſteuerung dagegen hat ihre großen Nachtheile.
Sie erfordert zunächſt für den Gewerbetreibenden eine Erhöhung
ſeines Betriebskapitals; er muß alſo Kredit ſuchen und dieſen er
hält der kleine Gewerbtreibende ſchwerer als der große. Die Nach-
ſteuer widerſpricht demnach der Gerechtigkeit. Sie iſt außerdem
aber auch ſehr ſchwierig durchzuführen denn es wird ſich nicht blos
darum handeln, die Menge der vorhandenen Vorräthe feſtzuſtellen,
ſondern auch deren Qualität, was bekanntlich nicht ſo
einfach iſt. Man wird dabei in den Jnhalt jeder einzelnen
Flaſche eindringen müſſen, und man ſollte die Zollbeamten doch
lieber nicht in Verſuchung führen. (Heiterkeit.) Jch verkenne nicht,
daß dieſen Gründen wieder andere entgegenſtehen. Den Ausſchlag
muß deshalb geben: was iſt für den Verkehr am bequemſten? Und
da laſſen die eingegangenen Petitionen mit ihren Hunderttauſenden
von Unterſchriften keinen Zweifel daran, daß die große Mehrheit
der Gewerbtreibenden gegen die Nachſteuer iſt. Wir werden daher
gegen den erſten Theil des S 43, der die Nachbeſteuerung anorduet,
ſtimmen. Sollte ſie abgelehnt werden, ſo muß der Paragraph
nochmals an die Kommiſſion gehen; andernfalls werden wir alle
Anträge unterſtützen, welche geeignet ſind, eine Erleichterung zu
bewirken.

Abg. v. Helldorff (konſ.) tritt den Aeußerungen des Vor-
redners entgegen und ſpricht ſich für die Nachbeſtenerung aus, welche
bei der hohen Exportprämie vornehmlich im Jntereſſe des Exports
liege. Es müſſe dahin geſtrebt werden, die vorhandenen Vorräthe
zu verringern, um eine ſchnellere finanzielle Wirkſamkeit des Ge-
ſetzes herbeizuführen. Jedenfalls habe die Kommiſſion eine glück-
liche Löſung dieſer Frage gefunden und es ſei wohl zu empfehlen,
die Vorſchläge der Kommiſſion im Großen und Ganzen feſtznu-
halten.

Finanzminiſter Dr. v. Scholz: Jch kann mich mit dem, was
der Vorredner bezüglich des S 43 angeführt hat, vollkommen über-
einſtimmend erklären. Jch möchte nur noch einmal hervorheben,
daß die Nachſteuer ebenſo nothwendig, wie berechtigt iſt zur Ver-
hütung von allerhand üblen Folgen. Wenn wir die Nachſtener
nicht einführen, ſo würde dies eine Unterbrechung unſeres Exports
zum Nachtheile des ganzen Reiches bedeuten, es würde eine lange
dauernde Schädigung des Exports ſich geltend machen. Allen zu
erwartenden Uebelſtänden wollte die Regierung mit dem Nachſteuerſatze
von 60 Mk. entgegentreten, gegen deſſen Angemeſſenheit und Wirkſamkeit
von keiner Seite ernſtliche Einwendungen erhoben worden ſind, noch
erhoben werden können. Gewiſſe Nachtheile davon habe ich
mich auch in den Verhandlungen der Kommiſſion überzeugen
müſſen ſind nicht zu leugnen, wenn wir den verhältnißmäßigſehr hohen Nachſtenenſatz aufrecht erhalten. Es iſt in dieſer Be-

ziehung mit großem Glück in der Kommiſſion ein Ausgleichsweg
geſucht worden, der den verſchiedenen Jntereſſen Rechnung trägt.
So find die Vortheile, welche bei dem Nachſteuerſatz von 60 Mk.
beſtanden, auf die Hälfte reduzirt worden; es ſind aber auch die
Nachtheile, welche aus dieſem Steuerſatze hervorgehen würden, auf
die Hälfte reduzirt worden. Jn dieſer Beziehung bitte ich Sie
dringend, die Nachſteuer aufrecht zu erhalten im Jntereſſe aller
Betheiligten.

Daß dieſe Nachſteuer eine kaum auszuführende Aufgabe ſein
würde, kann ich nicht zugeben. Wir haben ſchon praktiſche Bei-
ſpiele der Durchführung von Nachſteuern gehabt, und zwar nicht
nur in Baiern, ſondern auch in Würtemberg, wo dieſelben
bairiſchen Nachſteuerbeſtimmungen faſt unverändert ange-
wendet worden ſind. Wir haben auch noch viel ſchwierigere
Nachſtenererhebungen in früherer Zeit durchgemacht bei der Ein-
führung des Zolltarifs, wo es fich nicht darum handelte, ein ein-
zelnes Objekt, ſondern alle Artikel des Zolltarifs der Nachverzollung
zu unterwerfen. Alſo wird ſich auch dieſe Nachſteuer in unbedenk-
licher Weiſe zur Ausführung bringen laſſen. Jch zweifle nicht, daß
wir mit der bewährten, in Süddeutſchland erprobten Methode fehr
bald über dieſe ganze Nachſteneraufgabe hinwegkommen werden. Jch bitte
Sie deshalb, an dieſer Seite der Sache keinen Anſtoß nehmen zu wollen.
Daß man dabei mit aller Rückſicht, mit aller Schonung und mit der
Bereitwilligkeit, den Jntereſſenten die Sache zu erleichtern, ver
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fahren wird, dieſe Zuſage kann ich hier abgeben. Jch
daß es nicht rathſam iſt, dieſem wohl erwogenen und werth
wählten Arrangement, wie es die Kommiſſion vorſchlägt, mit vielen
Abänderungen im Einzelnen wieder Schwierigkeiten zu bereiten.
Jch rathe dringend ab das Beſtreben walten zu laſſen, einzelnen
Intereſſenten mehr Vortheile zuzuwenden; es iſt das eine Unge
rechtigkeit gegen die übrigen Jntereſſenten, und wenn das Intereſſe
einzelner Jntereſſenten mit größerer Lebendigkeit hier vertreten
wird, ſo werden dadurch die übrigen benachtheiligt.

Jch würde meinen, daß man von den Anträgen, die hierzu
vorliegen, ohne den Kommiſſionsauträgen zu ſchaden, den Antrag
Böhm annehmen kann, nach welchem für Wirthe und Branntwein-
händler Branntweinmengen bis 40 Liter ſtatt bis 10 Liter von der
Abgabe freigelaſſen werden ſollen. Jm übrigen würde ich, zu dem
Abſatz 3 noch die Gelegenheit nehmen, mich darüber auszuſprechen,

daß aus dem Antrage des Abg. Racke die Beſtimmung herausge-
nommen würde, daß der zum gewerblichen Zwecke verwendete
Spiritus die gleiche Behandlung erfährt wie der zum Export beſtimmte.
Es kann nicht der Beweis geliefert werden, daß der Spiritus unter
der Herrſchaft der dreifachen Maiſchraumſtener erzeugt worden iſt.
Dieſe Beſtimmungen würden alſo die ganze Abſicht der Kommiſſion
einfach zu vereitein im Stande ſein. Jm übrigen möchte ich noch
das. Amendement des Abgeordneten Spahn berühren. Der Ab-
geordnete Spahn hat empfohlen, ſtatt der Beſtimmung „vom
Tage der Verkündigung“, zu ſetzen „am 1. Juli.“ Es iſt
nicht unzweckmäßig, dieſen beſtimmten Termin einzuführen. Wir
ſind jetzt ſo weit, daß wir überſehen können, es wird, wenn nicht
unerwartete Zwiſcheufälle eintreten, das Geſetz noch im Laufe
dieſes Monats verkündigt werden können. Es iſt dann zweck
mäßig daß dieſe Wirkungen erſt vom nächſten Erſten ab gelten.
Jch mache namentlich darauf aufmerkſam, daß mir von verſchie
denen Seiten mitgetheilt worden iſt, daß eine gewiſſe Beunruhi
gung in den Kreiſen der Jntereſſenten darüber r ſei ob
die im laufenden Monat Juni den Behörden übergebenen Betriebs
pläne in Gefahr ſchweben, inhibirt und korrigirt zu werden, wenn
der S 43 angenommen wird. Jch würde zwar der Meinung ſein,
daß der s 43a die verbündeten Regierungen und mit deren Voll
macht auch die einzelnen Landesregierungen in den Stand ſetzen
würde, von einer ſolchen den Betrieb ſtörenden Beſtimmung abzu
ſehen, aber zweckmäßiger und richtiger iſt es, nach dem Antrage
Spahn den 1. Juli feſtzuſetzen; dann ſind nach dieſer Richtung hin
gar keine Beſchwerden zu erwarten.

Abg. Dr. Witte (dfr.): Die Regierung hat in der Kommiſſion
die Erklärung abgegeben, daß die Durchführung der Nachbeſtenerung
mit aller möglichen Schonung vorgenommen werden ſolle. Es iſt
das anch nothwendig, deun die Durchführung der Nachbeſteuerung
iſt ſo ſchwierig und mit ſo vielen Härten verbunden, daß Un-
gerechtigkeiten ſich gar nicht werden vermeiden laſſen. Eben darum
iſt mir auch die Beſtimmung, welche dem Bundesrath weitgehende Voll
machten zur Gewährung von Erleichterungen giebt, äußerſt werthvoll.
Ferner empfiehlt Rednerſeinen Antrag, wonach für Brauntwein, welcher
auf Grund von Verträgen, die nachweislich vor dem 7. Juni d. J. ab
geſchloſſen ſind, in der Zeit vom 1. Oktoberbis 31. Dezember d. J. an einen
andern Jnhaber übergeht, die Nachſtener vom Känfer zu erheben
iſt, wofern der Verkäufer dieſen Branntwein am 1. Oktober d. J.
bei der Steuerbehörde anmeldet.

Abg. Frhr. von Huene (Centr.): Auch ich ſehe die Nach-
ſtener, überhaupt den ganzen S 43 nur als ein nothwendiges Uebel
an, und würde ihm nicht zuſtimmen, wenn es ſich um eine dauernde
Einrichtung handelte. Abg. Meyer hat das pro und contra der
Nachſteuer erwogen, und hat gemeint, man ſolle die Regelung der
Sache dem freien Verkehr überlaſſen. Bei einem ſo einſchneidenden
Geſetz, wie dieſes iſt, muß man aber auch Vorſorge treffen gegen
die Uebelſtände, die daſſelbe zunächſt mit ſich bringt. Bei Auf-
gabe der Nachſtener würde die Folge ſein, daß zunächſt jeder
Export aufhört, da der Branntwein nach dem 1. Oktober
eine ſehr bedeutende Werthſteigerung erfährt und nach dem 1. Ok-
tober würden koloſſale Vorräthe vorhanden ſein. Andererſeits ſchien
uns eine Nachſteuer von 60 Pf. für den kleinen Gewerbetreiben
den zu drückend, und aus Rückſicht auf dieſen haben wir eine Nach
ſtener von nur 30 Pf. feſtgeſetzt. Dann tritt aber wieder die Frage
auf: wo bleibt auch bei 30 Pf. der Export? Und das führte zu
den weiteren Beſtimmungen, welche die Kommiſſion angenommen
hat. Daß dieſelben zu einer wilden Spekulation an der Börſe geführt
haben, dafür können wir nichts. Dieſe Spekulation iſt kein reelles
Geſchäft, ſondern hängt ſich an unſere Beſchlüſſe wie an alle mög
lichen politiſchen Ereigniſſe. Was die Schwierigkeit der Durchfüh-
rnug der Nachbeſtenerung betrifft, ſo wird ſie davon abhängen, ob
die Gewerbtreibenden den Behörden die erforderlichen Zahlen ohne
Rückhalt geben. Die Durchführung wird in dieſem Falle glatt ver
laufen, wie die Verhältniſſe in Baiern und Würtemberg beweiſen.
Den Antrag Szmula bitte ich abzulehnen, denn es wäre ungerecht
fertigt, Rum, Cognac und Arac, alſo Getränke der Wohlhabenderen,
beſſer ſtellen zu wollen als anderen Brauntwein. Dem Antrag
Böhm könnte ich zuſtimmen; indeß verlohnt deſſen Annahme nicht,
da er ſich nur auf das geringe Quantum von 40 Litern bezieht.
Jch empfehle Jhnen endlich noch meinen Antrag, der den kleinen
Gewerbtreibenden, welche nicht mehr als 1000 Liter Vorrath haben,
für 500 Liter Steuerfreiheit gewähren will, und bitte um Ab-
lehnung der ührigen Anträge.

Abg. Dr. Miquel (nl.): Jch kann ſehr kurz ſein, weil ich mich
im Weſentlichen den Ausführungen des Vorredners anſchließen

re auch,

kann. Jch will nur darauf aufmerkſam machen, daß die Anträge
der Kommiſſion betreffs die Nachſtenuer ein wohl erwogenes
Ganze bilden, daß es daher ſehr bedenklich iſt, an ein
zelnen Theilen derſelben zu rütteln. Wir haben drei Geſichtspunkte
bei dieſen Beſtimmungen der Kommiſſion zu beachten: einmal das
Verhältniß des Exports zum inländiſchen Konſum, dann eine mög-
lichſte Erleichterung des Uebergangs für die vorzugsweiſe betroffenen
Klaſſen, und endlich auch die Jutereſſen des Reichsfiskus. Daß dieſe
Hauptgeſichtspunkte an verſchiedenen Stellen miteinander in Kolliſion
gerathen und eine Ausgleichung daher geboten iſt, iſt ganz klar,
und der Antrag der Kommiſſion iſt eben ein Verſnuch, eine ſolche
Ausgleichung herbeizuführen; das muß ſchon an und für ſich ſehr
bedenklich machen, an einzelnen Theilen dieſes Ganzen zu rütteln
und dadurch Jukonſequenzen herbeizuführen, die möglicherweiſe die
gerade entgegengeſetzten Folgen haben könnten denen gegenüber,
welche die Antragſteller wünſchen; denn es iſt ungeheuer ſchwer zu
überſehen, welche Folgen eine einzelne Aenderung dieſer Be
ſtimmungen herbeiführt. Jn den meiſten Fällen wird man
dahin gelangen, dem einen eine Wohlthat zwar zuzu
fügen, dem anderen aber ein um ſo größeres Unrecht.
Daher bin ich ſehr vorſichtig in Bezug auf die Frage der An
nahme der vorliegenden Anträge. Der Abg. Frhr. von Huene hat
die meiſten dieſer Amendements ganz in meinem Sinne charak-
teriſirt, und ich habe dem nichts hinzuzufügen. Jch bin aber mit
am meiſten bedenklich bei der Annahme ſeines eigenen Antrages
(Heiterkeit). Jch bin ſehr erfreut durch die Erklärungen des Finauz
miniſters, ſoweit derſelbe eine nicht büregukratiſche, ſondern weitherzige
Art der Ausführung der Nachſteuerbeſtimmungen in Ausſicht geſtellt
hat. Jch acceptire dies gern und hoffe, daß der Miniſter dieſe An
ſchauung auch fühlbar gelangen läßt bis in die unteren Klaſſen
der Steuerbeamten. (Sehr richtig.) Darin liegt der Schwerpunkt.
Jch nehme an, daß in dieſer Beziehung der Miniſter es an dent
lichen Jnſtruktionen nicht fehlen laſſen wird. Der Antrag Böhm
hat in den Augen des Miniſters Gnade gefunden. Jn der That
iſt dieſer Antrag auch von der Beſchaffenheit, daß er viele Er
ſchwerungen und Eindringen in kleine Verhältniſſe, Nachforſchen
nach kleiner Quantität bei kleinen Branntweinhändlern und
Schnapsverkäufern ausſchließt. Es ſcheint mir wirklich, daß dieſer
Antrag die Durchführung der ganzen Maßregel ohne zu große Be



ſchwerden der Intereſſenten außerordentlich erleichtert. Jch könnte
daher dieſen Antrag dem hohen Hauſe nur ſehr lebhaft empfehlen.
Was aber den Antrag Huene betrifft, welcher 500 Liter in jedemeinzelnen Falle freilaſſen will, da, wo ſich Läger befinden nicht über
1000 Liter, ſo handelt es ſich hierbei ſchon um ſolche Quanti-
täten, wo eine Zerſtreuung größerer Läger ſehr leicht
mögli wird (Sehr richtig), ſo daß dadurch die e
ren gerbeſitzer außerordentlich begünſtigt werden würden.
Dies ſcheint mir wirklich etwas zu weit zu gehen. Dagegen würde
ich den andern Antrag Huene, dem s 43 Abſatz 3 ad a am Schluſſe
hinzuzufügen. „unter ſinngemäßer Anwendung der Beſtimmungen
des S 2 Abſatz 2“ zur Annahme für ſehr geeignet halten. Es iſt
dies ein ſehr zweckmäßiger praktiſcher Antrag und ich
werde meinestheils dafür ſtimmen. Jch komme nun endlich
z dem Antrage des Abgeordneten Dr. Witte. Jch theile nicht die

nſicht des Abg. Witte, daß eine jede Nachſtener illegal ſei, ich
weiß auch nicht, wie das illegal ſein kann, was durch ein Reichs-
geſetz vorgeſchrieben wird. Jch halte es auch nicht einmal für
unbillig, daß eine Nachſteuer in mäßigen Umfange eintritt, weil ja
durch das Reichsgeſetz ſelbſt, welches die Nachſteuer vorſchreibt, der
Preis des Branntweins, der nur zum geringen Theil dem
Betheiligten durch die mäßige achſtener von 30 Pf.
wieder abgenommen wird, eben dadurch geſtiegen iſt.
Aber im Uebrigen, obwohl ich im Anfang, namentlich auch nach
den Erklärungen des Miniſters in der Kommiſſion ſehr bedenklichwar, den Verſuch zu machen wie dies der Antrag Witte thut

die bei der Nachſtener beſtehenden civilrechtlichen
irgendwie zu berühren, ſo bin ich doch mehr und mehr dazu
elangt, dem Antrag gegenüber mich freundlich zu ſtellen.
Fs hat zwar Kollege Windthorſt mit Recht geſagt, daß ich einen

großen Theil meiner Jurisprudenz wohl vergeſſen haben könnte,
aber ſoviel ich noch davon verſtehe, bin ich doch der Meinung, daß
hier Fragen entſtehen, für welche das römiſche Obli-
ationenrecht keine Anwendung findet, und wo das römiſche
bligationenrecht und auch das Landrecht keine Entſcheidung

giebt, die auf den vorliegenden Fall paßt. Jch will darüber nur

Fragen

noch zwei Worte ſagen: Jch bin der Anſicht, wenn jemand
vor dem 7. Juni, alſo bona klide zu einer Zeit, wo er
noch nicht wiſſen konnte, wie die Nachſteuer ſich regelt,
verkauft hat, er zu liefern hat in der Zeit vom 1. Oktober bis
31. Dezember, ſo werden die Gerichte trotz der Nachſteuer ſolche
Verträge aufrecht erhalten. Es iſt kein Grund ich kann ihn
wenigſtens nicht finden der die Gerichte berechtigen könnte, einen
beliebigen Rücktritt von ſolchen Verträgen zu geſtatten. Der Ver-
trag bleibt giltig beſtehen. Es iſt in casu eine Veränderung ge-
kommen, die aber nicht dazu führt, die Erfüllung des Vertrages
unmöglich zu machen. Die Erfüllung iſt nur etwas erſchwert, der
Vortheil für den Verkäufer iſt geringer als er ihn ſich gedacht hat.
Das iſt kein Grund, in den Vertrag und ſeinen Beſtand einzu-
greifen. Jſt dies richtig, daun kommt der Geſetzgeber vor die
Frage, wenn er ſelbſt dieſen Uebergangszuſtand in die Beſtimmung
über die Nachſtener einführt: iſt es richtig, uun dem Spiel des Zu-
falls, den Anſchauungen von Gerichten, die Regelung
von Jntereſſen der Verkäufer und Käufer zu über-
laſſen? oder iſt der Geſetzgeber verpflichtet, das anzu-
ordnen, was der Billigkeit und einer natürlichen Ausgleichung der
Intereſſen entſpricht? Nun ſage ich: wenn heute die Nachſteuer
in Kraft tritt, iſt jedermann, der Branntwein beſitzt und noch
nicht geliefert hat, ſchuldig, die Nachſteuer zu zahlen in dem Angen-
blick, wo er ſie in freien Verkehr bringt. Die Nachſtener fällt alſo
nach dieſem Geſetz an und für ſich dem Verkäufer zu; aber wer
hat von der Nachſtener und dem ganzen Geſetz den Vortheil? Nicht
der unglückliche Verkäufer, der die Nachſteuer zu zahlen hat, ſondern
der Käufer, der ein Objekt bekommt, welches eben durch die neue
Beſteuernung einen höheren Werth erhält. Liegt die Sache ſo

ich wage nicht zu überſehen, ob der Autrag ganz richtig for-
mulirt iſt, ob er alle Fälle trifft; ich bin ſelbſt etwas bedenklich,
eine ſolche einzelne Beſtimmung, die in das Civilrecht eingreift, zu
treffen, aber ich glaube doch, der Antrag bringt jedenfalls einen
beſſeren Zuſtand hervor, als wenn wir den Antrag nicht annehmen.
Er ſchneidet ſehr viele Härten ab, er thut das, was in der Natur
der Sache liegt: er legt die Laſten demjenigen auf, der den Vor-
theil hat. Unter dieſen Umſtänden würde ich perſönlich mich dem
Antrage des Kollegen Witte anſchließen. Herr Dr. Meyer und ich
hatten noch einen andern Antrag geſtellt, den wird Dr. Meyer
wohl ſelber begründen. (Ruf: Kommt beim zweiten Theil!)
Dann habe ich jetzt nichts weiter hinzuzufügen. (Beifall.)

Abg. Dr. Lieber (Centr.): Es iſt unzweifelhaft nothwendig,
die Vorräthe, welche vor dem Jnkrafttreten des Geſetzes, aber nach
Verkündigung deſſelben entſtanden ſind, anders zu beſteuern, als
diejenigen, welche aus der Zeit vor der Verkündigung entſtammen.
Dieſen Unterſchied hat die Kommiſſion mit Recht gemacht und deren
Beſchlüſſe wären ſicherlich ohne Widerſpruch angenommen worden,
wenn die Rückſicht auf den Erxport nicht dazu gekommen
wäre. Des Exportes wegen hat die Kommiſſion Beſtimmungengetroffen, die Sbfert lebhafter Angriffe geworden ſind. Jch bin in

dieſer Beziehung für die Kommiſſionsbeſchlüſſe. Was meine An
träge betrifft, ſo will ich die nachſteuerfreien Quantitäten um zwei
Kategorien vermehren. Zunächſt den auf Lieferung vom 7. Juni
bis 31. Dezember verbrauchten Branntwein, wobei natürlich die
Differenzgeſchäfte nicht in Betracht kommen dürfen, ſodann die
regelmäßigen Beſtände der Liqueurfabrikanten. Sollte mein erſter
Antrag nicht angenommen werden, ſo empfehle ich Jhnen wenigſtens
den des Abg. Witte, der bei dem von mir ins Auge genommenen Brannt-
wein die Steuer dem Käufer auferlegt. Mein zweiter Antrag ſcheint
mir ſehr wohl durchführbar, da ſich der regelmäßige Beſtand der
Liqueurfabrikanten aus den Geſchäftsbüchern feſtſtellen läßt.

Die Diskuſſion wird geſchloſſen. Jn der Abſtimmung werden
die Anträge Lieber, Szmuka und Huene abgelehnt,
die Anträge Böhm (ſiehe sub IV) und Witte (ſiehe sub II) und
mit dieſen die Abſätze 15-3 des 8 43 angenommen. Gegen den
Antrag Böhm ſtimmen nur die Sozialdemokraten, gegen den An-
trag Witte die beiden konſervativen Parteien.

Das Haus tritt nun in die Diskuſſion der zweiten Hälfte
des 8 43.

Abg. v. Wedell-Malchow (konf.) erklärt ſich für unveränderte
Annahme der Kommiſſionsbeſchlüſſe und insbeſondere gegen den
Antrag Spahn, welcher den Termin verändern wolle und für
welchen ſich der Finanzminiſter ansgeſprochen hätte.

Abg. Dr Windthorſt (Centr.): Meine Stellung zu der Nach
teuerfrage iſt eine ſehr ſchwierige, weil ich die Erhebung einer

achſteuer für unzuläſſig erachte. Mein Widerſtand dagegen hat
aber leider keine Ausſicht auf Erfolg. Die Anträge, welche eine
billige Berückfichtigung verlangten, hat die Majorität abgelehnt, ſo
namentlich den Antrag Lieber auf Freilaſſung der vor dem 7. Juni auf
Lieferung übernommenen Quantitäten. Man müßte es nun ſo ein-
richten, daß man die Verträge annulliren kann. Was nun die noch vor-
liegenden Auträge betrifft, werde ich ihnen beitreten, ſoweit ſie eine Er
leichterung der Nachſtener betreffen ich werde aber gegen ſie ſtimmen,
ſoweitſie dafür beſtimmt ſind den Exportzu erleichtern und ſo die Staats
kaſſe zu belaſten. Den Finanzminiſter möchte ich bitten, uns die
Zahlen über die Beträge mitzutheilen, die nach ſeiner Berechnung
infolge der Exportboniſikation zu zahlen ſein werden; wie ich höre,
ſollen dieſelben ſo hoch ſein, daß es beſſer wäre die Branntwein-
vorräthe aufzukaufen.

Abg. Dr. Meyer (Halle): Theil des S 43ſtellt die Hemmungen, die die geringere Nachſteuer noth-
wendig macht, feſt. Es handelt ſich da zunächſt um
die Hemmung der Produktion der ich beiſtimme,
weil ſie nothwendig ſein wird. Es iſt dabei aber gar keine Rückſicht
enommen auf die Melaſſebrennereien, die nach dieſem Paragraphen

in dieſem Sommer nicht brennen dürften weil ſie im vorigen
Jahre nicht gebrannt haben. Läge das an der Konjunktur, ſo
hätte ich nichts dagegen die Konjunktur hat ſich aber inſofern zu
ihren Gunſten geändert, als ſie jetzt mit einem kleinen Nutzen
brennen können. Dieſe Melaſſebrennereien brennen nun alle auf
Abſchluß, und es giebt ihrer überhaupt nur etwa 10 Stück.
Sie ſind verpflichtet zum beſtimmten Preiſe mit geringem Profit
u liefern, und kommen nun durch S 43 in eine doppelte Klemme.Sie dürfen erſtens überhaupt nicht brennen, was ſie vor dem

7. Juni unmöglich wiſſen konnten, und ſie werden außerdem, wenn
ſie zur Lieſerung kaufen, mit der Steuer belaſtet. Nun giebt ja

43a allerdings die Möglichkeit, von Seiten des undes-

Der zweite

brennereien Hülfe zukommen zu laſſen. Aber ich meine,
wir ſollten dieſe Hülfe geſetzlch feſtſtellen und deshalb
habe ich zuſammen mit dem Abg. Miquel beantragt, die Melaſſe
brenuereien freizulaſſen, und ich hoffe, daß die verbündeten Re
gierungen ſich meinem Antrage nicht entgegenſtellen- werden.
trage dabei kein Bedenken, gemaß dem Antrage Buhl, auch die Hefe-
brennereien in meinen Antrag aufzunehmen, da bei ihnen, wie ich
höre, ähnliche Verhältniſſe beſtehen ſollen.

Finanzminiſter Dr. v. Scholz: Jch möchte nur noch den Aus-
führungen des letzten Redners und des Abg. Windthorſt gegenüber
bemerken: dieſe Verdreifachung der Maiſchraumſteuer und die folge
richtige Verdreifachung der Exportvergütung iſt eben ein noth-
wendiger Beſtandtheil des ganzen einheitlichen Arrangements,
welches die Kommiſſion in beiden Theilen des Paragraphen ge
troffen hat. Es iſt nicht etwas Beliebiges, das man weglaſſen
könnte; es iſt die nothwendige Ergänzung zu dem erſten Abſatz.
Jch gebe dem Abg. Windthorſt vollkommen zu, daß es nicht zu be
ziffern iſt, welche Summen die Reichskaſſe in Folge der Beſtim
mungen dieſes Paragraphen bezahlen zu müſſen in die Lage kommen
kann. Aber ich bin deshalb doch nicht beunruhigt, die Zuſtimmung
zu dieſem Vorſchlage auszuſprechen, weil ich mir einfach ſage: für
die Reichskaſſe kommt es dabei nur anf eine Verauslagung an.
Jeder Hektoliter Branntwein, der nach dieſer Beſtimmung, ſei es
auch mit einem Zuſchuß ans der Reichskaſſe von 32 Mk. ins Aus
land exportirt wird, wird fehlen an den Beſtänden, die vom 1. Ok-
tober ab für den Konſum im Jnlande in Betracht kommen. Es
handelt ſich für die Reichskaſſe nur darum, vom Juli bis zum 1. Ok-
tober gewiſſe Auslagen zu machen, deren Wiedererſtattung ganzgewißiſt.
Jnſofern iſt eine Gefahr nicht vorhanden. Jch möchte dann noch
in der Richtung gegenüber dem Abg. Windthorſt er ſteht darin
wohl ganz allein bitten, nicht anzunehmen, daß die Kommiſſion
und die verbündeten Regierungen hier bei dieſer Nachſteuer nichts
anderes bezweckten, als die Reichskaſſe zu füllen. Bei der ganzenNachſteuerfrage iſt das fiskaliſche Intereſſe das allerletzte, welches

in Betracht gekommen iſt. Die Frage iſt vorwiegend eine volks-
wirthſchaftliche und vom volkswirthſchaftlichen Geſichtspunkte aus
behandelt. Nicht darauf kommt es an, einen Gewinn aus der Nach-
ſteuer für die Reichskaſſe zu machen, ſondern zu verhüten, daß in
wirthſchaftlicher Beziehung ungeheure Nachtheile entſtehen und einen
Ausgleich zwiſchen den verſchiedenen Jnutereſſen herbeizuführen und
en hat uns ferner gelegen, als eine fiskaliſche Tendenz zu ver-
olgen.

Abg. Frhr. v. Huene (Centrum): Wer die Schonung
der Gewerbetreibenden wünſcht, muß ſich zu einem nothwendigen
Uebel entſchließen, als welches ich allerdings dieſen ganzen Paragraphen
betrachte. Was die Anträge betrifft, ſo entſtehen durch die Annahme
der Anträge Dr. Buhl und Meyer bedenkliche Konſequenzen
Die Beſtimmungen ſind eben zu generell, wenngleich ich nicht ver
kenne, daß in einzelnen Fällen Nachſicht ſeitens des Bundesraths
wünſchenswerth iſt. Dem Antrag Lieber ſtehe ich nur in ſeinem
zweiten Abſatz ſympathiſch gegenüber, über den Antrag Spahn
möchte ich erſt weitere Aeußerungen aus dem Hauſe hören.

Abg. Dr. Witte (dfr.) bittet im Gegenſatz zum Vorredner um
Annahme der Anträge Miquel-Meyer und Dr. Buhl.

Abg. v. Helldorff (konſ.) hält es nicht für wünſchenswerth,
daß größere Vorräthe bis zum 1. Oktober im Lande blieben, weil
ſonſt die Produzenten gezwungen werden könuten, an die Groß
händler event. unter dem Selbſtkoſtenpreife zu verkaufen.

Abg. Spahn (Centrum) vertheidigt kurz ſeinen Artrag.Abg. Dr. Lieber (Centrum) will durch ſeinen Autrag auch den

Getreidebrennereien die Vortheile der erhöhten Exportprämie zu
wenden. Gerade die kleinen Getreidebrennereien müßten in der
kritiſchen Zeit am meiſten brennen. Was den Kartoffelbrennereien
recht, ſei den Getreidebrenuereien billig.

Abg. Nacke (Centrum) bittet ſeinen Antrag anzunehmen, der
eine Schädigung des ſoliden Geſchäfts verhüten wolle.

Ein Antrag auf Schluß der Diskuſſion wird angenommen.
Bei der Abſtimmung werden die Auträge Spahn (ſ. oben

sub. VII.), Huene ſ. sub. III. Nr. 2), Racke in ſeinem zweiten
Theil (sub. VIII.) und Meyer-Miquel (ſ. sub. IX.), modifizirt
durch den Unterantrag Dr. Buhl, angenommen, letzterer mit
182 gegen 115 Stimmen.

Alle übrigen Anträge werden abgelehnt, ſo daß ſich der
Paragraph nunmehr geſtaltet hat, wie folgt

„Aller am 1. Oktober d. J. innerhalb des Gebietes der Brannt-
weinſteuergemeinſchaft im freien Verkehr befindliche Branntwein
unterliegt nach näherer Beſtimmung des Bundesraths der Ver-
brauchsabgabe in Form einer Nachſteuer von 0,30 Mark für das
Liter reinen Alkohols.

Die Entrichtung der Nachſteuer liegt dem Jnhaber des nach-
ſteuerpflichtigen Branntweins ob. Für Branntwein, welcher auf
Grund von Verträgen, die nachweislich vor dem 7. Juni d. J.
abgeſchloſſen ſind, in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember
d. J, an einen anderen Jnhaber übergeht, iſt die Nachſteuer vom
Käufer zu erheben, wofern der Verkäufer dieſen Branntwein am
1. Oktober d. J. bei der Steuerbehörde anmeldet. Der Nachweis
kann durch alle in der deutſchen Civilprozeßordnung zugelaſſenen
Beweismittel erbracht werden.

Von der Nachſteuer befreit bleibt:
1. Branntwein, welcher zu gewerbe Zwecken, einſchließ

lich der Eſſigbereituug, zu Heil-, zu wiſſenſchaftlichen oder zu
Putz, Heizungs, Koch oder Beleuchtungszwecken verwendet wird;

2. Branntwein in Mengen von nicht mehr als 40 Liter,
welche ſich im Beſitz von Wirthen oder Branntweinhändlern
befinden, oder 10 Liter im Beſitz von anderen Haushaltungs-
vorſtänden.

3. Branntwein, welcher nachweislich gegen Erlegung des
Zollbetrages von 125 bezw. 180 Mark für 100 Kg. vom Aus-
lande eingeführt worden iſt.

Für die Zeit vom 1. Juli bis zum 30. September d. J. wird
a) der Betrieb jeder Brennerei mit Ausnahme der Hefe-

brennereien auf drei Viertel des Umfanges desjenigen Betriebes
beſchränkt, welchen dieſelbe in dem entſprechenden Zeitraume des
Vorjahres gehabt hat, unter ſinngemäßer Anwendung der Be
ſtimmungen des S 2 Abſatz 2,

b) die Maiſchbottichſtener auf das Dreifache des bisherigen
Satzes und dementſprechend die Steuervergütung für Brannt-
wein, welcher aus dem deutſchen Zollgebiete ausgeführt oder zu
gewerblichen Zwecken einſchließlich der Eſſigbereitung verwendet
wird, (S 1 des Geſetzes, betreffend die Steuerfreiheit des Brannt-
weins zu gewerblichen Zwecken, vom 19. Juli 1879, Reichs
Gefetzbl. Seite 259) auf 48,03 Mk. für das Liter reinen Alkohols
feſtgeſetzt. Hefebrennereien unterliegen jedoch nur einer Erhö-
hung der Maiſchbottichſtener um 100 Prozent, andere Getreide
brennereien einer ſolchen um 175 Prozent des bisherigen Satzes.

Zu dem bisherigen Satze der Maiſchbottichſteuer iſt der nach
vorſtehender Vorſchrift beſchränkte Betrieb auch denjenigen land-
wirthſchaftlichen Brennereien geſtattet, welche Getreide verarbeiten
und in einem Jahre nicht mehr als 150 Hektoliter reinen Alkohols
erzeugen.

Die Beſtimmungen des 8 3 Abſatz 3 des gegenwärtigen Geſetzes
finden auf die Stundung der Nachſteuer mit der Maßgabe An-
wendung, daß der Bundesrath ermächtigt iſt, weitergehende Er-
leichterungen eintreten zu laſſen.

Insbeſondere kann derſelbe den Brennereibetrieben ſoweit
abgeſchloſſene Verträge dazu Anlaß geben, die Brennerei über
das vorbezeichnete Maß hinaus und zu dem einfachen Maiſch-
bottichſteuerbetrag geſtatten.“

Es folgt die Debatte über den oben mitgetheilten 8 43a und
den dazu geſtellten, oben unter Nr. XII wiedergegebenen Antrag
der Abgg. Frhr. v. Huene und Dr. Buhl.

Abg. Dr. Buhl: Durch den Antrag Dr. MeyerMiguel ſind doch
nicht die ſämmtlichen Bedenken, die uns ſ. Z. zu der Faſſung des Be
ſchluſſes zum S 44a geführt haben, beſeitigt. Wir mußten bei den
Vorbeſprechungen und bei der Faſſung des S 43a bei Bewilligung der
Nachſteuer hauptſächlich darüber Zweifel haben, os allſeitig die Be
rechnung der Maiſchraumſteuer in ihren Sätzen richtig gegriffenſei. Es iſt ſehr wohl denkbar und wird in der gel.
zeit behauptet, daß z. B. die Sätze über die Preßhefe-
fabrikation für die zu hoch gegriffen ſeien,
und daß deshalb nach dieſer Richtung hin eine Remedur
eintreten müſſe. Außerden iſt bei den kleinen Kornbrennereien,
auch abgeſehen von dem jetzt angenommenen Antrage Meyer-

raths oder der einzelnen Finanzminiſter den Melaſſe- Miquel, die Behauptung aufgeſtellt worden, daß auch hier die

Jch unſeres

Sätze für die Zuwiſchenzeit mit der ErhöhunMaiſchraumſteuer nicht zutreffend ſeien. Nach all di
Seiten hin wird durch die Beſtimmungen wie ſie n

432a getroffen werden und wie ſie in dem erſten AbſohAntrage angenommen iſt, die Möglichkeit gegeben, ün
richtigkeiten in den vorhergehenden Beſtimmungen zu beſeitigen
Es iſt hier von einer Ueherigngezrit die Rede. Dieſe bezieht ig
nicht nur bis auf den 1. Oktober, ſondern es können auch Be
ſtimmungen des Bundesraths über dieſe Zeit hinaus erlaſſen
werden.

Wir haben uns nun erlaubt, noch über die Anträge der Kom,
miſſion hinaus einen zweiten Abſatz hinzuzufügen, der ſich auf die
Vorbereitung des Geſetzes für die ſüddeutſchen Staaten bezieht
Dieſer zweite Abſatz hat einen doppelten Zweck. Es kann unter
Umſtänden, obgleich dieſer Fall weniger wahrſcheinlich iſt, als in
Norddeutſchland, doch möglich werden, daß auch für Süddeutſchland
Beſtimmungen nothwendig ſind, die eine Ueberproduktion einſchränken
Der Abſatz hat aber noch eine andere und weitgehende Bedeutung
die ihn ganz unumgänglich nothwendig macht. ch will nicht
unterlafſen, hier an dieſer Stelle, beſonders für mein engerez
Vaterland Baiern, die Hoffnung auszuſprechen, daß es gelingen
möge, das Branntweinſteuergeſetz bis zum 1. Oktober d. J. auch
bei uns einzuführen. Man würde dadurch dem interefſtrten Gewerbe
dem Brennereibetriebe jedenfalls eine ganze Reihe von Unbequem
lichkeiten, eventuell wenn auch nicht erhebliche Schädigungen er
ſparen, wenn man gleichzeitig mit dem Reichsgeſetz die Einführung
eines Geſetzes möglich macht. Aber abgeſehen vom Brennereibetriebe
hat auch das andere Verkehrsleben ein ſehr weitgehendes Intereſſe
daran, daß dieſe beiden Geſetze W eingeführt werden, und
wenn das nicht der Fall ſein ſollte, ſo wäre man gezwungen, gegen
den Verkehr beträchtliche Einſchränkungen zu treffen, damit nicht
ein mit ſo hoher Steuer belaſteter Branntwein mit Umgehung
dieſer Steuer aus Süddeutſchland eingeführt wird. Dieſe Beſtimmung
wird ja dazu führen, daß überhaupt der ganze Verkehr mit Flüſſig-
keiten in einer weitgehenden Weiſe beſchränkt werden könnte, daß
nach dieſer Richtung hin weitgehende Störungen eintreten könnten.
Jch glaube alſo im Jntereſſe meines Landes und die
ſüddentſchen Staaten haben in dieſer Beziehung jedenfalls
unter den Verkehrsbeſchränkungen mehr zu leiden, als dies
in Norddeutſchland der Fall ſein würde dieſen Wunſch recht
ſehr betonen müſſen; aber wir können nicht vorausſehen, ob es
möglich ſein wird, dieſen Wunſch zu erfüllen, bis zum 1. Oktober
unſere Geſetzgebung ſoweit zu reformiren, daß der
Eintritt der ſüddeutſchen Staaten möglich ſein wird.
Für dieſen Fall muß eine Vaeorkehr getroffen werden,
welche den verbündeten Regierungen in Gemeinſchaft mit den
intereſſirten Landesregierungen die Möglichkeit giebt, beſonders die
Frage der Uebergangsabgabe zu regeln. Da die künftige Belaſtung
mindeſtens 50 Mk., höchſtens 70 Mk. iſt, ſo würde dadurch eine außer
ordentlich lohnende Spekulation in großartigſtem Maßſtabe ermöglicht

werden indem der Branntwein, der nach dem 1. Okto-
ber nach Baiern eingeführt würde, dort, ſobald Baiern
dem Geſetz beitritt, eine Werthvermehrung durch dieſe höhere
Konſumſtenuer von mindeſtens 20 Mk., vielleicht auch bis zu 30 Mk.
erführe. Jch glaube alſo, daß auch nach dieſem Geſichtspunkt hin
dieſe Zwiſchenmaßregel eine Nothwendigkeit iſt, und würde deshalb
bitten, den S 44a, wie wir ihn vorgeſchlagen haben anzunehmen.
Jch kann nicht umhin, auch am Schluß meiner Ausführungen noch-
mals die Hoffnung zu wiederholen, daß es gelingen möge, für
Baiern dieſe Uebergaugsbeſtimmung unmöglich zu machen; denn
auch mit dieſen Uebergangsbeſtimmungen, die uns die Verhältniſſe
erleichtern werden, werden die Verhältniſſe trotzdem ſo ſtark ſein,
daß der ganze bairiſche Verkehr ſich jedenfalls beſſer dabei befinden
wird, wenn die Branntweinſteuer gegenwärtig mit dem Reich auch
in Baiern eingeführt wird. (Beifall.)

Abg. Frhr. von Gagern (Centr.): Jch bitte, dem Antrage
des Abg. Buhl Folge zu geben. Derſelbe füllt eine Lücke aus, da
es ſehr möglich iſt, daß die Vorbereitungen zum Eintritt Baierns
in die Branntweinſteuergemeinſchaft nicht bis zum 1. Oktober werden
erledigt werden können.

Der Antrag Buhl- Huene wird angenommen.
Es folgt die Berathung des vom Abg. Dr. Meyer (Halle)

beantragten S 44a:
Bei Lieferungsgeſchäften über Spiritus, die vor Verkündigung

dieſes Geſetzes abgeſchloſſen ſind und nach dem 1. Oktober d. J.
zur Erfüllung kommen, darf die Lieferung zu ſteuerfreiem Lager
erfolgen, ſofern nicht eine entgegengeſetzte Abſicht der kontrahiren-
den Parteien nachgewieſen wird.

Abg. Dr. Meyer: Der von mir geſtellte Antrag hat nichts
mit der Nachſteuer zu thun, und er iſt auch nicht durch die An-
nahme des Antrages Witte erledigt. Er bezieht ſich darauf, zu
entſcheiden, wer in gewiſſen Fällen die Konſumſteuer zu zahlen
hat, reſp. ob ſie da zu zahlen iſt. Wir haben bisher nur eine Art
Spiritus gehabt, vom 1. Oktober ab haben wir zwei Arten Welt
marktſpiritus, der konſumſteuerfrei iſt, und Konſumſpiritus. Vom
Jnkrafttreten des Geſetzes ab werden die Kaufleute bei Lieferungs-
verträgen ſich vorſehen, ſie werden in ihren Schlußſcheinen feſt-
ſetzen, ob Weltmarktſpiritus oder Konſumſpiritus gemeint iſt.
Bei denjenigen Verträgen dagegen, die bisher abgeſchloſſen
ſind, wird oft die Streitfrage euntſtehen, ob es ſich um
Konſumſpiritus handelt oder um Waeltmarktſpiritus, der ſteuerfrei
in die ſteuerfreien Lager überführt werden kann. Jch möchte nur
meinen Antrag dahin abändern, daß ſtatt „vor Verkündigung dieſes
Geſetzes“ geſagt wird, „vor dem 7. Juni d. J.“, und ich ſtelle alſo
hiermit meinen Antrag in dieſer Form. Seit dem 7. Juni wiſſen
ja die Gewerbtreibenden, woran ſie ſind, und wo da noch ein
Zweifel entſteht, mag man die Entſcheidung dem Richter überlaffen.
Es wird ſich nach meinem abgeänderten Antrage nur um wenige
Fälle handeln, und damit fällt ein großer Theil der Bedenken
gegen denſelben fort.

Abg. Dr. Buhl: Wenn wir auch der Tendenz des Antrages
des Abg. Meyer zuſtimmen können, ſo ſind doch die Bedenken gegen
die Form deſſelben ſehr große. Wir werden daher jetzt gegen den
Antrag ſtimmen, behalten uns aber vor, bei der dritten Leſung
auf den darin liegenden Gedanken in anderer Form zurückzu-
kommen.

Abg. Dr. Meyer zieht nach der Erklärung des Abg. Buhl für
dieſe zweite Leſung ſeinen Antrag zurück.

Einleitung und Schluß des Gefetzes werden genehmigt, womit
dieſes in zweiter Leſung erledigt iſt.

Die Kommiſſion beantragt zu dem Geſetze die folgenden Re
ſolutionen:

L den Herrn Reichskanzler zu erſuchen, im Bundesrathe auf
die Vorbereitung reichsgeſetzlicher Beſtimmungen hinzuwirken,
welche geeignet ſind, den noch vielfach üblichen Handelsverkehr in
Branntwein nach dem räumlichen Jnhalt der Fäſſer und Ge-
binde 2c. (Liter) durch obligatoriſche Einführung des Brannt-
weinhandels wach Gewicht (Kilo) zu erſetzen;

II. die verbündeten Regierungen zu erſuchen, in Erwägung
ziehen, ob und inwieweit den Preßhefefabriken bei der Aus

uhr ihrer Fabrikate eine Rückvergütung des von ihnen verans-
lagten Zolles auf ausländiſches Getreide gewährt oder in anderer
de für die Aufrechterhaltung ihres Exports geſorgt werden

nne;
III. die verbündeten Regierungen zu erſuchen, dem Reichstag

alsbald eine Vorlage zu machen, durch welche die Straf und
Haftbarkeitsbeſtimmungen des Gefetzes vom 8. Jnli 1868, be
treffend die Beſteuerung des Branntweins, den Beſtimmungeu
dieſes r entſprechend abgeändert werden.

Eine Diskuſſion über die Reſolutionen findet nicht ſtatt; die Ab
ſtimmung über dieſelben findet in der dritten Leſung ſtatt.

Die zu dem Geſetze r Petitionen werden durch
die gefaßten Beſchlüſſe für erlkedigt erklärt.

Hierauf vertagt das Haus die Erledigung der ferneren auf der
Tagesordnung ſtehenden Gegenſtände auf heute Abend 8 Uhr.

Schluß 4 Uhr.

Verlag der Aktiengeſellſchaft Halliſche Zeitung.
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